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sicherer und abwechslungsreicher Ausbildungsplatz
Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
interessante und abwechslungsreiche Aufgabengebiete
flexibler und moderner Arbeitsplatz
gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

bewerbung@vgem-
aub.bayern.de

AUSBILDUNG ZUM
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTEN (M/W/D)

Für die Verwaltungsgemeinschaft Aub
suchen wir Dich als Azubi ab01.09.2025.
Wir sind ein eingespieltes Team in einer
leistungsstarken Verwaltung und freuen uns
über innovative Lösungsdenker!

09335-9710-30 Marktplatz 1, 97239 Aub

weitere Infos unter www.stadt-aub.de

BEKANNTMACHUNGEN DER  
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT AUB

Persönliche Vorsprachen im Rathaus Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Verwaltung ist eine effektive und bürgerfreundliche Bearbei-
tung Ihrer Anliegen sehr wichtig. Deshalb bitten wir Sie um eine 
vorherige Terminvereinbarung. Bürger ohne Terminvereinbarung 
müssen mit Wartezeiten rechnen.

Sekretariat  Tel. 09335/9710-10
Einwohnermelde-/Passamt  Tel. 09335/9710-26
Standesamt  Tel. 09335/9710-20
Bauamt  Tel. 09335/9710-34 und -23
Zusätzlich haben Sie über das Bürgerservice-Portal die Möglichkeit, 
Anträge an die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Aub online 
zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren Bearbeitung 
weiterzuleiten (www.buergerserviceportal.de/bayern/vgaub).
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Verwaltungsgemeinschaft Aub

Standesamtsnachrichten November
Sterbefälle:
21.9.2024 Kilian Mitzler, 90 Jahre, Aub
21.9.2024 Marliese Metzger, 63 Jahre, Osthausen
18.9.2024 Rita Franz, 90 Jahre, Gelchsheim
5.10.2024 August Schedel, 87 Jahre, Aub
10.10.2024 Georg Schimmer, 71 Jahre, Baldersheim
13.10.2024 Dr. Joachim Krüger, 85 Jahre, Aub
15.10.2024 Helmut Keim, 72 Jahre, Aub

 Geburt:
16.9.2024    Mia Nagl

Eltern: Tina und Anton Nagl, Sächsenheim

Freie Wohnungen im
Einzugsgebiet der VGem Aub
3,5-Zimmer-Wohnung, 126 qm, 2 Schlafzimmer, Bad, Gäste-WC, 
Speisekammer, Essküche und großzügiges Wohnzimmer, 1. OG 
in Aub ab Okt/Nov. zu vermieten, Tel. 0170/5636711

Aub, 4 Zimmer, Küche, Bad, 2x Abstellraum, Terrasse, ca. 100 qm; 
ab 01.01. oder nach Absprache auch früher, Tel. 0151/68152562

Dachgeschosswohnung in Aub, 3 Zimmer, Küche, Bad, Abstell-
raum, ca. 56 qm, ab 01.10. zu vermieten, Tel. 09335/1085

Sie haben Wohnraum zu vermieten?
Melden Sie Ihr Inserat kostenlos an amtsblatt@vgem-aub.bay-
ern.de oder 09335/9710-29.

STADT AUB  • MARKT GELCHSHEIM  
GEMEINDE SONDERHOFEN
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Stadt Aub – Markt Gelchsheim – Gemeinde Sonderhofen

Pacht, Grund- und 
Gewerbesteuervorauszahlung
Am 1.11.2024 ist die Pachtzahlung für landwirtschaftliche Grund-
stücke zur Zahlung fällig.
Am 15.11.2024 ist die 4. Rate der Grundsteuer A und B sowie die 
4. Rate der Gewerbesteuer zur Zahlung fällig.

Öffentliche Bekanntmachung zu möglichen 
Übermittlungssperren nach dem Bundes-
meldegesetz (BMG) vom 1. November 2015
Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Verwaltungsgemein-
schaft Aub als Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermitt-
lungen von Personendaten aus dem Melderegister verpflichtet.
Gegen folgende Datenübermittlungen steht den Betroffenen ein 
Widerspruchsrecht zu:
	1.	 An das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-

wehr
		  Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-

deswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren kann, 
übermittelt die Meldebehörde jährlich zum 31.03. den Familien-
namen, die Vornamen und die gegenwärtige Anschrift von Per-
sonen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 
Satz 1 Soldatengesetz).

	2.	 An eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
		  Zu den Aufgaben der Meldebehörde gehört es, an öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaften die Daten ihrer Mitglieder zu 
übermitteln. Von Familienangehörigen (Ehegatte oder Lebens-
partner, minderjährige Kinder) eines Kirchenmitglieds, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören, übermittelt die Meldebehörde einige Grund-
daten. Als betroffenes Familienmitglied können Sie eine Über-
mittlungssperre beantragen und so die Weitergabe Ihrer Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, bei der Sie 
nicht Mitglied sind, unterbinden. Soweit die Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft übermittelt werden, gilt dieses Wi-
derspruchsrecht nicht (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG).

	3	 An Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmun-
gen

		  Im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen dürfen im 
Zeitraum von sechs Monaten vor Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene auf Anfrage Auskünfte 
über Wahlberechtigte (nach dem Lebensalter zusammenge-
setzte Zielgruppen) erteilt werden. Die Auskunft enthält Fami-
lienname, Vornamen, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift 
(§ 50 Abs. 1 und 5 BMG).

	4.	 Aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk

		  Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Auskünfte aus 
dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Die Auskunft 
enthält den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 
sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind hier 
der 65. und jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 
25., 50., 60. und danach jedes im 5-Jahre-Rhythmus folgende 
Ehejubiläum (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG).

	5.	 An Adressbuchverlage
		  Auf Antrag übermittelt die Meldebehörde Auskunft über Fami-

lienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
von Einwohnern, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Daten 
dürfen nur für die Herausgabe von Adressenverzeichnissen in 
Buchform verwendet werden (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG).

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie bei der
Verwaltungsgemeinschaft Aub, Einwohnermeldeamt, Marktplatz 1, 
97239 Aub, schriftlich beantragen. Sie gilt bis auf Widerruf.

Freischneiden von 
öffentlichen Verkehrsflächen
„Hecken, Sträucher und Bäume rechtzeitig zurückschneiden“
Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen gemäß Bay. 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) und Straßenverkehrs-
ordnung (StVO)
Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe des Jahres 
stark, deshalb sollten sie frühzeitig zurückgeschnitten werden.
Warum? Seitlich wuchernde Hecken und überhängende Zwei-
ge und Äste an Geh- und Radwegen sowie Fahrbahnen kön-
nen Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge gefährden. Ebenso 
verhindert Überwuchs im Einmündungs- und Kreuzungsbe-
reich oft die Sicht auf den Verkehr und führt vielfach zu Un-
fällen. Dies muss nicht sein...

 

 
 

Die Stadt Aub trauert um 

Herrn August Schedel 
 

Herr Schedel war 8 Jahre im Stadtrat der Stadt Aub tätig. Bis zuletzt brachte er sich auf vielfältige Art und 
Weise in das gesellschaftliche Leben seines Heimatstädtchens ein. Für dieses herausragende Engagement sind 

wir ihm sehr dankbar.  
 

Die Stadt Aub verliert mit August Schedel einen engagierten Menschen, der sich zeitlebens mit 
außergewöhnlicher Leidenschaft für die Belange seiner Heimatstadt einsetzte. Wir werden ihm stets ein 

ehrendes Andenken bewahren. 

Roman Menth 
1. Bürgermeister Stadt Aub 

Nachruf 
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Alle Haus- und Grundstücksbesitzer informieren wir deshalb 
über ihre „Verkehrssicherungspfl icht bei Anpfl anzungen“ an 
öffentlichen Straßen und Wegen.
Rein vorsorglich sei diesbezüglich auch eine evtl. Schadenshaf-
tung bei Unfällen durch verkehrsbehindernden Bewuchs erwähnt. 
Die Verpfl ichtung, o. g. Anpfl anzungen bis auf die Grundstücks-
grenze zurückzuschneiden, ist im Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG), Art. 29 Abs. 2, geregelt: Demnach 
sind Anpfl anzungen aller Art, „soweit sie die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können“, verboten. Der Über-
hang von Anpfl anzungen stellt überdies auch eine Verkehrsgefähr-
dung gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) dar: Demnach ist 
es gemäß § 32 Abs. 1 der StVO verboten, die Straße zu be-
schmutzen oder zu benetzen oder Gegenstände auf Straßen zu 
bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr 
gefährdet oder erschwert werden kann. Wer für solche verkehrs-
widrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu 
beseitigen.

In diesem Zusammenhang wollen wir Sie auch über das frei-
zuhaltende sog. „Lichtraumprofi l“ über Geh- und Radwegen 
sowie Fahrbahnen informieren:
Als „Lichtraumprofi l“ wird eine defi nierte Umgrenzungslinie be-
zeichnet, die meist für die senkrechte Querebene eines Fahrwe-
ges bestimmt wird. Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs muss das Lichtraumprofi l der öffentlichen Verkehrs-
fl ächen frei und sauber gehalten werden.

Zusammenfassung zur „Verkehrssicherungspfl icht bei An-
pfl anzungen“:
 a) Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baumkronen 

oder Sträuchern sind so zurückzuschneiden, dass der Luft-
raum über der Straße mit einer lichten Höhe von 4,50 m über 
der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten wird. 
Dies stellt eine Durchfahrtshöhe für Lkws bzw. auch Rettungs-
fahrzeugen von 4,50 m sicher.

 b) Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume 
mit einer lichten Höhe von 2,50 m über den Wegen auszu-
schneiden.

 c) Seitlich müssen Anpfl anzungen mindestens 50 cm Abstand 
zum Fahrbahnrand haben: Schneiden Sie deshalb alle seitli-
chen Bepfl anzungen an Geh- und Radwegen sowie Straßen 
bis zu Ihrer Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei Hecken 
sind regelmäßige und ausreichende Rückschnittmaßnahmen 
unerlässlich, um die Anpfl anzung über Jahre hinweg auf 
Grundstücksgrenze zu halten und somit einen späteren Schnitt 
in den Bestand der Hecke zu vermeiden.

 d) An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Anpfl an-
zungen aller Art gemäß BayStrWG stets so nieder gehalten 
werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs“ beeinträchtigen. Um eine ausreichende Übersicht im 
„Sichtdreieck“ für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, gilt 
daher: Gibt es für Ihr Grundstück keinen Bebauungsplan, der 
ein individuelles Sichtdreieck vorgibt, sollte die Bepfl anzung an 
der Grundstücksgrenze – im Bereich von Straßeneinmündun-
gen und Straßenkreuzungen – auf maximal 0,8 m Höhe zu-
rückgeschnitten werden.

 e) Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszei-
chen, Verkehrsspiegel und Straßenleuchten nicht durch An-
pfl anzungen verdeckt werden. Die Anpfl anzungen sind so zu-
rückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den 
Verkehrsteilnehmern ständig rechtzeitig ohne Sehbeeinträch-
tigungen wahrgenommen werden können.

 f) Beachten Sie schon vor dem Anpfl anzen, welches Ausmaß 
Sträucher, Bäume und Hecken im Laufe der Zeit annehmen 
können. Halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücks-
grenze und entscheiden Sie sich für schwach wachsende 
Pfl anzen.

 g) Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer: Das 
Hausnummern-Schild muss von der Straße aus deutlich sicht-
bar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch Bäume, Sträucher, 
Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. behindert werden. 
Etwaige Behinderungen (z. B. durch rankende Pfl anzen) hat 
der Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor allem: Im 
Ernstfall kann dies für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder 
Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall wertvolle Zeit retten.

Die Verwaltungsgemeinschaft Aub bedankt sich für Ihre Beach-
tung.

Verwaltungsgemeinschaft Aub

Verkehrssicherungspfl icht der Anwohner
Die Verwaltungsgemeinschaft Aub weist aus aktuellem Anlass auf 
die einschlägigen Verordnungen der Mitgliedsgemeinden (Stadt 
Aub, Markt Gelchsheim und Gemeinde Sonderhofen) über die 
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Si-
cherung der Gehbahnen im Winter hin.
Danach haben die Anlieger von Grundstücken an einer Stra-
ße den Gehweg bei Schneefall zu räumen und bei Schneeglätte, 
Reifglätte oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Mitteln zu 
bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Abstumpfende Mittel wie 
beispielsweise Sand, Splitt oder Streusalz dürfen verwendet wer-
den, jedoch keine ätzenden Mittel.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob ein Anliegergrundstück an einer 
Straße bebaut oder unbebaut ist. In jedem Fall ist der Schnee zu 
räumen und das Eis zu beseitigen. Dies gilt auch, wenn ein Wohn-
haus nicht bewohnt wird.
Die Pfl icht zum Schneeräumen bzw. zum Beseitigen von Eis be-
ginnt an Werktagen (dazu zählt auch der Samstag) um 7.00 Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen um 8.00 Uhr.
Die Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wieder-
holen, wie es zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist. Diese 
Zeiten gelten für alle Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemein-
schaft Aub.
Vom Gehweg weggeräumter Schnee oder Eis ist neben dem 
Gehweg zu lagern. Der Straßenverkehr darf dadurch nicht behin-
dert oder gefährdet werden. Kanaleinlaufschächte sind beim Rei-
nigen freizuhalten.
Wer gegen diese Verpfl ichtung verstößt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. Unbeschadet dieser Geldbuße setzt sich der 
Pfl ichtige auch Schadensersatzansprüchen des Geschädigten 
aus.
Für weitere Auskünfte zur Straßenreinigungspfl icht wenden Sie 
sich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Aub  (E-Mail: info@
vgem-aub.bayern.de oder Tel. 09335/97100).
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BEKANNTMACHUNGEN  
DER STADT AUB

Bürgermeistersprechstunden der Stadt Aub
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne stehe ich Ihnen zum persönlichen Austausch zur Verfügung. 
Ich bitte Sie, vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren.
Telefon-Nr.: 09335/9710-21
E-Mail: r.menth@vgem-aub.bayern.de
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Grund-
steuerhebesätze der Stadt Aub (Hebesatz-
satzung) vom 7.10.2024
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1998 ((GVBl. S 798), zuletzt geändert durch die § § 2, 3 des 
Gesetzes vom 24.7.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4.6.2024 (GVBl. S. 98)) in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grundsteuergeset-
zes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 
des Gesetzes vom 21.4.2023 (GVBl. S. 128)), erlässt die Stadt 
Aub folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
	1.	 Grundsteuer A
		  (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) � 295 v. H.
	2.	 Grundsteuer B (für Grundstücke) � 295 v. H.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1.1.2025 in Kraft.
Aub, 12.10.2024
Roman Menth, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Stadtratssitzung 
vom 7.10.2024
Kauf eines Gerätewagens Logistik (GW-L1) oder eines Hilfe-
leistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF10) für die FFW Aub, 
weitere Vorgehensweise und Beschlussfassung
Im Anschluss an die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes und 
den vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung 
des selbigen wurde der Neu- und Gebrauchtwagenmarkt die 
letzten Monate nach einem GW-L1, ebenso nach einem HLF10, 
sondiert. Leider ist über diese Zeit kein geeignetes Fahrzeug/An-
gebot gefunden worden. Die Kameradinnen und Kameraden der 
Auber Feuerwehr wünschten sich in einer weiteren gemeinsamen 
Besprechung Klarheit, wie nun fahrzeugtechnisch weiter vorge-
gangen werden kann. Es wurde folgender Vorschlag mit der Auber 
Feuerwehr und den Kommandanten erarbeitet und vom Stadtrat 
beschlossen:
	1.	 Zur Beschaffung eines GW-L1 oder eines HLF10 soll der Markt 

über die nächsten 12 Monate weiter sondiert und nach Angebo-
ten für beide Fahrzeuge, sowohl als Neufahrzeuge als auch 
gebraucht, Ausschau gehalten werden.

	2.	 Wenn kein geeignetes Angebot gefunden wird, soll die Neu-
anschaffung eines HLF10 als vorrangiger, zeitnaher Bedarf und 
als Pflichtleistung der Stadt angegangen werden.

	3.	 Ein Gerätewagen Logistik kann dann gegebenenfalls im An-
schluss als sinnvolle Ergänzung angeschafft werden.

Generationenübergreifender Begegnungspunkt/Station am 
Altstadtrundweg zwischen Seniorenheim und Jugendzen-
trum in Aub; Vorstellung der Planung und Beschlussfassung
Am Rossmarkt soll zwischen dem neuen Jugendzentrum und 
dem Seniorenheim ein generationenübergreifender Begegnungs-
punkt entstehen. Bestandteil dieses Treffpunktes ist eine Unter-
stellmöglichkeit, Sitzmöglichkeiten und die Beschattung der Sitz-
bänke durch die Pflanzung zweier Bäume. Die Städtebauförderung 
sieht das Projekt im Rahmen des Rundwegekonzeptes als förder-
fähig an. Die Gesamtkosten werden auf ca. 40.000 EUR ge-
schätzt. Der Eigenanteil der Stadt Aub wird bei ca. 8.000 Euro 
liegen.
Der Stadtrat zeigte sich mit der Planung und Durchführung des 
generationenübergreifenden Begegnungspunktes einverstanden. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, den Förderantrag bei der Städ-
tebauförderung zu stellen.

Bedarfsmitteilung 2025; Städtebauförderung
Für Maßnahmen der Städtebauförderung meldete der Stadtrat 
einen Bedarf in Höhe von 687.000 EUR an. Enthalten sind hier 
u. a. das kommunale Förderprogramm, die Sanierungsberatung, 
die Sanierung von Privatgebäuden zur Bekämpfung von Leer-
stand, ein Energiekonzept für das Sanierungsgebiet sowie die 
Überplanung des Rossmarktes in Aub. Über die Städtebauför-
derung fließen hier bis zu 80 % an Fördermittel wieder zurück.

Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze ab 
1.1.2025; Beschlussfassung
Die Grundsteuerreform soll sich aufkommensneutral auswirken. 
Der Begriff der Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. 
Er bedeutet nicht, dass die individuelle Grundsteuer des jeweili-
gen Grundstückeigentümers gleichbleibt. Es bedeutet nur, dass 
die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteuerauf-
kommen insgesamt stabil halten sollte – also im Jahr 2025 ähnlich 
viel an Aufkommen aus der Grundsteuer hat, wie in den Jahren 
vor der Reform. Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuer-
messbeträge verändern, müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze 
rechnerisch daran anpassen. Der Stadtrat beschloss, dass der 
Hebesatz für die beiden Grundsteuerarten, wie bisher, gleich-
bleiben soll und legte folglich einen Hebesatz für die Grundsteuer 
A und B auf 295 v. H. fest.
Es ist davon auszugehen, dass der Stadtrat sich auch in den 
Folgejahren mit der Grundsteuer beschäftigen und die Hebesätze 
ggf. nachjustieren muss.

Umgestaltung des Friedhofes, Beschlussfassung zur Anzahl 
und Art der Baumpflanzungen
Der Stadtrat hatte sich abschließend mit der Friedhofsumgestal-
tung in Aub zu befassen. Es wurde festgelegt, dass für die Baum-
bestattung eine Felsenbirne und gegenüber der Staudenbeete 
drei kugelförmige Blumeneschen gepflanzt werden.

Bekanntgaben, Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung
	•	 Der Stadtrat vergab die Erstellung eines städtebaulichen Rah-

menplans für die Entwicklung des südlichen Stadtrandes 
(Rossmarkt) an ein Planungsbüro in Höhe von 51.960,46 EUR/
brutto. Über die Städtebauförderung fließen 60 % an Förder-
geldern zurück.

	•	 Der Stadtrat vergab den Auftrag zur Entwicklung einer Energie-
konzeption für das Sanierungsgebiet der Stadt Aub in Höhe 
von 27.132,00 EUR/brutto. Die Maßnahme wird über die Städ-
tebauförderung mit 80 % bezuschusst.

	•	 Für die Ertüchtigung und Erweiterung der Bühnentechnik auf 
der Spitalbühne wurden Aufträge in Höhe von ca. 45.000 EUR 
vergeben. Über die Fraktionsinitiative der CSU/FW-Fraktionen 
im Bayerischen Landtag liegt der Fördersatz bei ca. 90 %.

	•	 Die Beleuchtung im Schulungssaal des FFW-Hauses in Aub 
wird in Höhe von 5.547 EUR mit LED-Technik erneuert. Ein 
herzlicher Dank geht an die Kameradinnen und Kameraden 
der FFW Aub, die sich sowohl finanziell als auch mit erhebli-
chen Eigenleistungsstunden an der Sanierung des Schulungs-
raumes beteiligt haben.

gez. Roman Menth
Erster Bürgermeister
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Veranstaltungskalender der Stadt Aub

  Bezeichnung	 Datum	 Beginn	 Veranstalter / Veranstaltungsort

Oktoberfest im Sportheim	 19.10.2024	 18:00	 TSV Aub
Konzert Basstrio 21meter60	 19.10.2024	 19:00	 Michels Musikantenscheune
Jahreshauptversammlung Schäffler	 20.10.2024	 19:00	 Schäfflertanzgruppe Aub
Trio Vier Kammerkonzert	 20.10.2024	 19:30	 Ars Musica Aub e.V.
Beflügelte Romantik – Klavierabend	 27.10.2024	 18:00	 Ars Musica Aub e.V.
Homo ludens – Kinderlieder für Erwachsene	 03.11.2024	 18:00	 Ars Musica Aub e.V.
Gedenken an die Reichspogromnacht	 10.11.2024	 16:00	 Stadt Aub, Kath. und Evang. Kirche Aub
Aktaham Abou Faker - Die Arabische Laute... und Leise	 10.11.2024	 18:00	 Ars Musica Aub e.V.
Narrhutia Saisoneröffnung	 11.11.2024	  	 Narrhutia Aub e. V.
Herbstkonzert	 16.11.2024	 19:00	 Musikgemeinschaft Baldersh.-Burgerr.
Volkstrauertag	 17.11.2024	 10:15	 Stadt Aub, Kath. und Evang. Kirche Aub
Lyrik und Musik „Wovon der Sturm zu erzählen weiß“	 17.11.2024	 18:00	 Ars Musica Aub e.V.
St. Martin Aub	 22.11.2024	 17:00	 Elternbeirat Kindergarten Aub
Volkstrauertag Baldersheim	 23.11.2024	 18:30	 Soldatenkameradschaft Baldersheim
Wedelbinden	 25.11.2024	 19:00	 Feuerwehrhaus Aub 
Adventsfeier der FFW Aub	 30.11.2024	 18:30	 Freiwillige Feuerwehr Aub
Eine-Welt-Verkauf n. d. Gottesdienst	 01.12.2024	  	 Pfarreiengemeinschaft Aub-Gelchsheim
Kolping-Gedenktag	 01.12.2024	  	 Kolpingsfamilie Aub
Nikolausaktion	 06.12.2024	  	 Kolpingsfamilie Aub
Weihnachtsfeier AKUV	 07.12.2024	  	 AKUV Aub
Weihnachtsfeier Fischerverein Aub	 07.12.2024	 19:30	 Fischerverein Aub
Engelsingen respektlos-andächtig	 08.12.2024	 18:00	 Ars Musica Aub e.V.
Spital-Weihnacht	 14.12.-15.12.24		  Stadt Aub und Aub Aktiv e. V.
Rorate	 14.12.2024	 07:00	 Pfarreiengemeinschaft Aub-Gelchsheim
Weihnachtsfeier der Grundschule Aub	 20.12.2024	  	 Elternbeirat der Grundschule Aub
Weihnachtliches Musizieren	 21.12.2024	 19:00	 Musikgemeinschaft Baldersh.-Burgerr.
Weihnachtskonzert	 22.12.2024	  	
Waldweihnacht	 24.12.2024	 10:00	 Kolpingsfamilie Aub
Wintergrillen zum Jahresabschluss	 30.12.2024	 16:00	 TSV Aub
Winterparty	 04.01.2025	  	 Hist. Trachten- und Stadtkapelle Aub
Tanzball der Kolpingsfamilie	 11.01.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Prunksitzung der Narrhutia Aub	 17.01.2025	 19:30	 Narrhutia Aub e. V.
Prunksitzung der Narrhutia Aub	 18.01.2025	 19:30	 Narrhutia Aub e. V.
Prunksitzung der Narrhutia Aub	 24.01.2025	 19:30	 Narrhutia Aub e. V.
Prunksitzung der Narrhutia Aub	 25.01.2025	 19:30	 Narrhutia Aub e. V.
Kinderprunksitzung der Narrhutia Aub	 23.02.2025	 14:00	 Narrhutia Aub e. V.
Jahreshauptversammlung der FFW Aub	 25.02.2025	 19:30	 Freiwillige Feuerwehr Aub
Weiberfasching der Narrhutia Aub	 27.02.2025	 19:00	 Narrhutia Aub e. V.
Faschingsfete der Kolpingsfamilie Aub	 01.03.2025	 21:00	 Kolpingsfamilie Aub
Rosenmontagsgaudi	 03.03.2025	 20:00	 Hist. Trachten- und Stadtkapelle Aub
Faschingsumzug	 04.03.2025	 14:11	 Narrhutia Aub e. V.
Jahreshauptversammlung Fischer Aub	 07.03.2025	 19:30	 Fischerverein Aub e. V.
Jahreshauptversammlung TSV Aub	 15.03.2025	 20:00	 TSV Aub
Jahreshauptversammlung Tennisverein Aub	 20.03.2025	 19:30	 Tennisverein Aub e. V.
Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie Aub	 22.03.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Josefstag der Kolpingsfamilie Aub	 23.03.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Museumseröffnung	 30.03.2025	 15:00	 FÖV Spitalmuseum und Stadt Aub 
Jahreshauptversammlung Kolping Aub	 30.03.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Frühlingsmarkt	 06.04.2025	  	 Aub Aktiv e. V.
Vortrag – Die Kriegstage in Baldersheim	 07.04.2025	 19:00	 Stadt Aub 
Vortrag – Die Kriegstage in Burgerroth	 09.04.2025	 19:00	 Stadt Aub
80 Jahre Zerstörung Stadtpfarrkirche	 12.04.2025	 19:00	 Stadt Aub
Vortrag – Die Kriegstage in Aub 	 13.04.2025	 14:00	 Stadt Aub 
Jugendkreuzweg Kolpingsfamilie Aub	 18.04.2025	 09:00	 Kolpingsfamilie Aub
Kommunion	 27.04.2025	  	 Pfarreiengemeinschaft Aub-Gelchsheim
Maibaumaufstellungen	 30.04.2025	  	 FFWs und Kindergärten
Saisoneröffnung Tennisverein Aub	 04.05.2025	 12:00	 Tennisverein Aub e. V.
Ökum. FriedensGD 80-jähriges Kriegsende	 08.05.2025	 19:00	 Stadt Aub 
Maiandacht	 09.05.2025	 19:00	 Kolpingsfamilie Aub
Florianstag	 10.05.2025	 19:00	 Freiwillige Feuerwehr Aub
Kinderkleider- und Fashionmarkt	 17.05.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Generalversammlung Narrhutia Aub	 18.05.2025	 19:00	 Narrhutia Aub e. V.
Jahreshauptversammlung AKUV Aub	 24.05.2025	 17:00	 AKUV Aub
Vater-Kind-Wochenende	 29.05.-01.06.25		  Kolpingsfamilie Aub
Brückenschoppen	 30.05.2025	 17:00	 Narrhutia Aub e. V.
150 Jahre FFW Baldersheim	 18.06.-23.06.25		  Freiwillige Feuerwehr Baldersheim
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Volkstrauertag am Sonntag, 17.11.2024 in Aub 
und am Samstag, 23.11.2024 in Baldersheim
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn wir die aktuelle Berichterstattung in den Medien verfolgen, 
erleben wir selten einen Tag, an dem nicht über Krieg berichtet 
wird. Glücklicherweise sind wir nicht von den direkten Kriegshand-
lungen betroffen. Die Auswirkungen der internationalen Krisen 
sind aber trotzdem spürbar.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit und so möchten wir am 
Volkstrauertag ein starkes Zeichen für den Frieden setzen und 
den Opfern der Kriege in der Welt, insbesondere aber auch den 
in beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten, Verwundeten und 
Kriegsgefangenen gedenken.
In der Hoffnung auf Versöhnung der Völker und Frieden in der Welt 
lade ich alle Bürgerinnen und Bürger, die Vereine und Verbände 
mit ihren Fahnenabordnungen herzlich zum ökumenischen Frie-
densgottesdienst und der anschließenden Feierstunde am Krie-
gerdenkmal ein.
Programm Aub am Sonntag, 17. November 2024:
	•	 10.15  Uhr ökumenischer Friedensgottesdienst für den 

Frieden in der Welt in der evangelischen Kirche
	•	 Im Anschluss Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und 

Gewalt am Gefallenendenkmal
		  Es laden herzlich ein die katholische und die evangelische 

Kirchengemeinde sowie die Stadt Aub.

Programm Baldersheim am Samstag, 23.11.2024:
	•	 18.30 Uhr Vorabendgottesdienst für den Frieden in der Welt 

in der Pfarrkirche St. Georg in Baldersheim
	•	 Im Anschluss Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und 

Gewalt am Gefallenendenkmal
Es laden ein die katholische Kirchengemeinde, die Stadt Aub 
sowie die Soldatenkameradschaft Baldersheim.
gez. Roman Menth, 1. Bürgermeister

Fahrdienst für den Lebensmitteleinkauf
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum 30.11.2024 schließt der EDEKA-Markt in Aub. Bis ein neuer 
Lebensmitteleinzelhandel eröffnet, möchten der Verein Aub Aktiv 
und die Stadt Aub einen Fahrdienst organisieren, um Sie bei Ihren 
Einkäufen zu unterstützen. Das Angebot richtet sich vor allem an 
Menschen, die nicht mobil sind.

Wenn Sie Interesse bzw. Bedarf an diesem Fahrdienst haben, 
dann melden Sie sich bitte im Rathaus bei Tabea Neckermann 
von Mo. – Do. 8.00 – 12.30 Uhr unter der Tel. 09335/9710-28 oder 
per E-Mail: marketing@stadt-aub.de.
Wenn entsprechendes Interesse besteht, dann versuchen wir 
diesen Fahrdienst zu organisieren.
gez. Karl-Heinz Krieger, 1. Vorsitzender
Roman Menth, 1. Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN  
DES MARKTES GELCHSHEIM

Bürgermeistersprechstunden des Marktes 
Gelchsheim
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Kontaktdaten: 	 Festnetz: 	Tel. 09335/1087
	 Mobil: 	 0151/64826159
	 E-Mail: 	 bgm@gelchsheim.de

Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Sitzung Marktgemeinderat Gelchsheim
Die nächste Sitzung findet wie folgt statt:
Datum: 	Montag, 11. November 2024
Zeit: 	 Beginn um 20.00 Uhr
Ort: 	 Rathaus Gelchsheim, Hauptstraße 37
Zuhörer sind selbstverständlich herzlich willkommen!
Anträge jeglicher Art (auch Bauanträge), die in der Sitzung be-
handelt werden sollen, müssen mindestens 10 Tage vor dem 
Sitzungstermin bei der Verwaltung eingegangen sein.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Ergebnisbericht aus der 
Marktgemeinderatsitzung vom 14.10.2024
Der Marktgemeinderat war beschlussfähig und vollständig 
anwesend.
	1)	Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 9.9.2024 wird 

genehmigt.

Johannisfeuer	 28.06.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Sommerfest Seniorenzentrum Aub	 29.06.2025	  	 Seniorenzentrum Aub 
Kommersabend 100 Jahre TSV Aub	 04.07.2025		  TSV Aub
Vereinsjubiläum 100 Jahre TSV Aub	 05.07.-06.07.25	  	 TSV Aub
Grillabend der FFW Aub	 19.07.2025	 19:00	 FFW Aub
Zeltlager der PG Aub-Gelchsheim	 04.08.-08.08.25		  Pfarreiengemeinschaft Aub-Gelchsheim
Kirchweihkonzert	 10.08.2025	  	 Aub Aktiv e. V. & Stadt Aub
Ferienspielplatz	 11.08.-14.08.25		  Stadt Aub & Markt Gelchsheim
Auber Kirchweih	 15.08.-18.08.25		  Aub Aktiv e. V. & Stadt Aub
Schützenfest	 14.09.2025	 14:00	 Feuerschützengesellschaft Aub
Vereinsausflug des AKUV Aub	 19.09.-21.09.25		  AKUV Aub
Saisonabschluss Tennisverein Aub	 28.09.2025	 12:00	 Tennisverein Aub
Federweißerabend des AKUV Aub	 02.10.2025	 19:00	 AKUV Aub
Gedenken an die Reichspogromnacht	 09.11.2025	  	 Stadt Aub, kath. & evang. Kirche Aub
Saisoneröffnung Narrhutia Aub	 11.11.2025	  	 Narrhutia Aub
Wedelbinden	 24.11.2025	 19:00	 Aub Aktiv e. V.
Adventsfeier FFW Aub	 29.11.2025	  	 Freiwillige Feuerwehr Aub
Nikolausaktion	 06.12.2025	  	 Kolpingsfamilie Aub
Weihnachtsfeier des AKUV Aub	 06.12.2025	 19:00	 AKUV Aub
Spital-Weihnacht	 13.12.-14.12.25		  Aub Aktiv e. V. & Stadt Aub
Weihnachtskonzert	 21.12.2025	 15:00	 Kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
Waldweihnacht	 24.12.2025	 10:00	 Kolpingsfamilie Aub

  Bezeichnung	 Datum	 Beginn	 Veranstalter / Veranstaltungsort
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	2)	Zur geplanten Fortführung des Familienstützpunktes in Aub 
erfolgt eine gemeinsame Bekanntgabe des Markt Gelchsheim 
und der Stadt Aub im nächsten Amtsblatt.

	3)	Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze ab 
1.1.2025

		 Die Grundsteuerreform soll sich aufkommensneutral auswir-
ken. Der Begriff der Aufkommensneutralität wird oft missver-
standen. Er bedeutet nicht, dass die individuelle Grundsteuer 
des jeweiligen Grundstückeigentümers gleichbleibt. Es bedeu-
tet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr 
Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann – also 
im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Weil sich mit der Reform 
sämtliche Grundsteuermessbeträge verändern, müssen alle 
Gemeinden ihre Hebesätze rechnerisch daran anpassen.

		 Die Anpassung der Hebesätze ist demzufolge Ausfluss des 
Gebots der Aufkommensneutralität. Sie ist jedoch nicht maß-
geblicher Grund für die individuelle Erhöhung oder Minderung 
der Grundsteuerschuld des einzelnen Grundstückseigentü-
mers und sie kann auch überhaupt nicht derart vorgenommen 
werden, dass jeder Steuerschuldner das Gleiche zahlt wie 
zuvor.

		 Die Neufestsetzung der neuen Hebesätze ab 2025 muss 
durch Erlass einer eigenständigen Hebesatzsatzung erfolgen.

		 Aufgrund der sehr hohen Komplexität bei dieser Thematik hat 
sich der Marktgemeinderat sowie die Verwaltung intensive 
Gedanken gemacht und ausführliche Beratungen geführt.

		 Da am Festhalten der bisherigen Hebesätze eine erhebliche 
Mehrbelastung für die Bevölkerung im Markt Gelchsheim (mit 
Oellingen und Osthausen) entstanden wäre, entschied der 
Marktgemeinderat die Hebesätze unterschiedlich anzupassen.

		 Die neu festgelegten Hebesätze konnten so gestaltet werden, 
dass eine erhebliche Mehrbelastung für die Bevölkerung so 
weit als möglich abgewendet werden konnte und die Aufkom-
mensneutralität für den Markt Gelchsheim gewährleistet ist.

		 Die Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze 
des Marktes Gelchsheim (Hebesatzung) vom 14.10.2024, 
finden Sie im Anschluss.

	4)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim stimmt zu, die Kosten für 
einen achttägigen Aufenthalt im Gästehaus und Restaurant 
St. Florian in Bayerisch Gmain für den/die Ehepartner/in bzw. 
den/die Lebenspartner/in der Feuerwehrdienstleistenden, die 
einen 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst geleistet haben, 
zu übernehmen.

	5)	Der Markt Gelchsheim stimmt dem Antrag auf isolierte Befrei-
ung von den Festsetzungen im Bebauungsplan „Bahnhofwie-
sen“ hinsichtlich der Dachneigung/Form der Garage, auf dem 
Flurstück Nr. 423/13, Bahnhofstraße 12, Gemarkung Gelchs-
heim, zu.

	6)	(Teil-) Aufhebung Bebauungsplan „Mühlgasse“, Gemar-
kung Gelchsheim; Willenserklärung des Marktgemeinde-
rates

		 Der Marktgemeinderat erklärt sich bereit, den Bebauungsplan 
„Mühlgasse“ zu ändern bzw. (Teil-) aufzuheben.

	7)	Antrag auf Zuschuss zur Beschaffung eines neuen Kühl-
aggregates für das Vereinsheim Oellingen; FFW Oellingen 
und Musikverein Oellingen

		 Der Marktgemeinderat Gelchsheim stimmt der Kostenbeteili-
gung an der Anschaffung von einem neuen Kühlaggregat für 
das Vereinsheim Oellingen in Höhe von 10 % der Gesamt-
bruttokosten, jedoch max. in Höhe von 410,55 € zu.

	8)	Regionalbudget 2025 (Allianz fränkischer Süden); Vor-
stellung und Festlegung des Projektes

		 Der Marktgemeinderat ist damit einverstanden, das Projekt 	
Neue Homepage für die Verwaltungsgemeinschaft Aub sowie 
die Marktgemeinde Gelchsheim für das Regionalbudget 2025 
anzumelden.

	9)	Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023
	9.1	Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausga-

ben
		 Sachverhalt:
		 Am 7.10.2024 fand die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 

2023 statt.

		 Es gab keine wesentlichen Beanstandungen. Aufgetretene 
Fragen wurden während der Prüfung aufgeklärt. Die genauen 
Prüfungsgebiete werden vom Rechnungsprüfungsvorsitzen-
den Joachim Reuß erläutert.

		 An Prüfungsunterlagen haben vorgelegen/konnten vor-
gelegt werden:

	 –	Haushaltssatzung und Haushaltsplan
	 –	die Haushaltsbücher mit Jahresrechnung (für Gemeinde-

haushalt, Verwahrgelder und Vorschüsse)
	 –	das Zeit-(Haupt-) Buch
	 –	das Kontogegenbuch mit den Kontoauszügen
	 –	das Tagesabschlussbuch (Tagesabschlusskonten)
	 –	die Soll- und Hebelisten der gemeindlichen Gebühren, 

Steuern, Abgaben, Benutzungsgebühren, Beiträge, Mieten 
und Pachten

	 –	die Einnahmen- und Ausgaben-Belege des Verwaltungs-
haushalts und des Vermögenshaushalts, der Verwahrgel-
der und Vorschüsse

	 –	das Verzeichnis der Kasseneinnahmereste
	 –	die Nachweise über das Vermögen
		 (Bestandsverzeichnisse, Nachweise über Forderungen aus 

Geldanlagen und Darlehen sowie über Beteiligungen und 
Wertpapiere, Anlagenachweise)

	 –	Beschlussbücher der Beschlussgremien
	 –	Diverse Kostenzusammenstellungen
		 Die Prüfungsgebiete waren die ÜPL/APL, offene Forderungen, 

Ausgaben über 4.000 € und weitere Ausgaben wurden stich-
probenartig geprüft.

		 Es gab keine wesentlichen Beanstandungen. Aufgetretene 
Fragen wurden während der Prüfung aufgeklärt.

		 Die über-/außerplanmäßigen Leistungen wurden geprüft. 
Diese waren durchgehend bekannt bzw. plausibel. Die offenen 
Forderungen bestehen aus nur einer Position, die in Bearbei-
tung ist. Die Unterlagen zu den Ausgaben waren vollständig 
und nachvollziehbar. Die im Haushaltsplan vorgesehenen 
Baumaßnahmen verschoben sich größtenteils, sodass in der 
Jahresrechnung 2023 wenig besondere große Posten anfie-
len. Die Einnahmen und Ausgaben des Freibads als erhebli-
che Kostenposition bewegten sich auf vergleichbarem Niveau 
zum Vorjahr.

		 Der Rechnungsprüfungsausschuss dankt den Mitarbeiterin-
nen der Verwaltungsgemeinschaft für die gute und ordentliche 
Kassenführung.

		 Es wird vorgeschlagen, die Jahresrechnung 2023 mit dem von 
der Verwaltung aufgestellten Ergebnis gemäß Art. 102 Abs. 3 
GO festzustellen und die Entlastung zu erteilen.

Beschluss:
Die im Haushaltjahr 2023 angefallenen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) wer-
den, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon 
in früheren Beschlüssen erfolgt sind, gemäß Art. 66 Abs. 1 Ge-
meindeordnung nachträglich genehmigt.
	9.2	Feststellung der Rechnungsergebnisse
Beschluss:
Die Jahresrechnung des Marktes Gelchsheim für das Haushalts-
jahr 2023 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:
	–	 Bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben:
		  jeweils � 2.280.160,79 Euro
	–	 Soll-Fehlbetrag: � 0,00 Euro
	–	 Zuführung zum Vermögenshaushalt: � 126.388,41 Euro
	–	 Entnahme aus der allg. Rücklage: � 104.631,21 Euro
	9.3	Erteilung der Entlastung
		 Zur Jahresrechnung des Marktes Gelchsheim für das Haus-

haltsjahr 2023 mit den soeben festgestellten Ergebnissen wird 
gem. Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung die Entlastung erteilt.

	10)	Bekanntgaben von in „Nicht öffentlicher Sitzung“ gefass-
ten Beschlüssen

		 Der Vorsitzende gibt Beschlüsse aus der nicht öffentlichen 
Sitzung des Marktgemeinderates Gelchsheim vom 9.9.2024 
bekannt:

	 a)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim vergibt die Leistungen 
für die geschlossene Kanalsanierung in Oellingen zu einem 
Angebotspreis von 211.438,01 € (brutto).
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	 b)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim vergibt die Leistungen 
für die Sanierung des Ringweges in Osthausen zu einem 
Angebotspreis von 136.009,85 € (brutto).

	 c)	Der Marktgemeinderat Gelchsheim vergibt die Leistungen 
für die Begrünung Baugebiet „Alter Sportplatz“ in Gelchs-
heim zu einem Angebotspreis von 4.333,96 € (brutto).

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Roland 
Nöth um 22.35 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinde-
rates Gelchsheim.

Satzung über die Festsetzung der Grund-
steuerhebesätze des Marktes Gelchsheim 
(Hebesatzsatzung) vom 14.10.2024
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1998 ((GVBl. S 798), zuletzt geändert durch die § § 2, 3 des 
Gesetzes vom 24.7.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4.6.2024 (GVBl. S. 98)) in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grundsteuergeset-
zes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 
des Gesetzes vom 21.4.2023 (GVBl. S. 128)), erlässt der Markt 
Gelchsheim folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
	1.	 Grundsteuer A
		   (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) � 390 v. H.
	2.	 Grundsteuer B (für Grundstücke) � 260 v. H.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1.1.2025 in Kraft.
Gelchsheim, 16.10.2024
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

Information zur dezentralen 
Unterkunft in Gelchsheim
Die Asylunterbringung durch das Landratsamt Würzburg erfolgt in 
Notunterkünften und dezentralen Unterkünften.
In den Notunterkünften findet in aller Regel lediglich eine vorüber-
gehende Unterbringung statt. Im Anschluss erfolgt eine Unter-
bringung in einer sog. dezentralen Unterkunft, in der eine kleinere 
Personengruppe gemeinsam untergebracht wird. Im Unterschied 
zu einer Notunterkunft sind hier alle Möglichkeiten für eine Selbst-
versorgung (bspw. Kücheneinrichtung) gegeben. Als Ansprech-
partner stehen den Bewohnern der Betreiber der Unterkunft, so-
wie der Objektbetreuer des Landratsamtes Würzburg zur 
Verfügung. Durch die Unterbringung in kleineren Gruppen sollen 
Probleme und Konflikte, die bei der Unterbringung in großen Ge-
meinschaftsunterkünften erfahrungsgemäß leichter entstehen, 
vermieden werden und den Personen die Integration in die Bevöl-
kerung erleichtert werden.
In der dezentralen Unterkunft in der Rosenstr. 5, Gelchsheim, 
werden max. 22 Personen untergebracht. Sämtliche Bewohner 
waren vorher einige Zeit in einer Notunterkunft im Landkreis Würz-
burg untergebracht.
Zuständiger Objektbetreuer des Landratsamtes Würzburg ist Herr 
Titali (E-Mail: s.titali@lra-wue.bayern.de, Tel. 0931/8003 5923). 
Herr Titali ist für die Verwaltung und Betreuung der Unterkunft 
zuständig.
Roland Nöth, 1. Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGEN  
DER GEMEINDE SONDERHOFEN

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeden Freitag von 
17.00 – 18.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Zudem bin ich 
jederzeit telefonisch oder persönlich erreichbar.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Bericht aus der Gemeinderatssitzung 
vom 24. September 2024
Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze ab 
1.1.2025; Beschlussfassung
Die Grundsteuerreform soll sich aufkommensneutral auswirken. 
Der Begriff der Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. 
Er bedeutet nicht, dass die individuelle Grundsteuer des jeweili-
gen Grundstückeigentümers gleichbleibt. Es bedeutet nur, dass 
die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteuerauf-
kommen insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 ähnlich 
viel an Aufkommen aus der Grundsteuer hat wie in den Jahren 
vor der Reform. Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuer-
messbeträge verändern, müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze 
rechnerisch daran anpassen.
Die Anpassung der Hebesätze ist demzufolge Ausfluss des Ge-
bots der Aufkommensneutralität. Sie ist jedoch nicht maßgeblicher 
Grund für die individuelle Erhöhung oder Minderung der Grund-
steuerschuld des einzelnen Grundstückseigentümers und sie 
kann auch überhaupt nicht derart vorgenommen werden, dass 
jeder Steuerschuldner das Gleiche zahlt wie zuvor.
Die Neufestsetzung der neuen Hebesätze ab 2025 muss durch 
Erlass einer eigenständigen Hebesatzsatzung erfolgen.
Aktuell fehlen noch ca. 30 % der abgegebenen Grundsteuerfälle. 
Die fehlenden Zahlen wurden daher hochgerechnet.
Es gab eine große Verschiebung der Messbeträge von Grund-
steuer A in die Grundsteuer B. Dies macht in etwa einen Betrag 
von 23.657,10 € aus.
Die Verwaltung empfiehlt bei der Festsetzung des neuen Hebesat-
zes einen Puffer bzw. Mehreinnahmen von ca. 10.000 € einzupla-
nen.
Es werden daher die Hebesätze wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer A: 380 v. H.  zuvor 350 v.H.
Grundsteuer B: 260 v. H.  zuvor 350 v.H.
Der Gemeinderat Sonderhofen stimmte der Anpassung der He-
besätze zu. Eine Veröffentlichung der Satzung erfolgt.

Rechnungsprüfung 2023
Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Am 22.8.2024 fand die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2023 
statt.
Die im Haushaltjahr 2023 angefallenen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) wur-
den, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon 
in früheren Beschlüssen erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 Gemein-
deordnung nachträglich genehmigt.

Feststellung der Rechnungsergebnisse
Die Jahresrechnung der Gemeinde Sonderhofen für das Haus-
haltsjahr 2023 wurde mit folgenden Ergebnissen festgestellt:
	–	 Bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben:
		   jeweils � 2.229.659,08 Euro
	–	 Soll-Fehlbetrag: � 0,00 Euro
	–	 Zuführung zum Vermögenshaushalt: � 283.219,45 Euro
	–	 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage: � 184.768,37 Euro

Erteilung der Entlastung
Zur Jahresrechnung der Gemeinde Sonderhofen für das Haus-
haltsjahr 2023 wurde gem. Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung die 
Entlastung erteilt.
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Erneute gemeindlichen Stellungnahme zum Bauantrag „Er-
weiterung der Gaststätte um max. 185 Gastplätze auf der 
Brücke mit einem Veranstaltungsraum für max. 35 Personen 
sowie der Errichtung einer Außenterrasse vor der Gaststätte 
mit max. 150 Gastplätzen“
In der Sitzung am 22.02.2018 hat die Gemeinde Sonderhofen 
bereits über den Bauantrag beraten und das gemeindliche Ein-
vernehmen nicht erteilt.
Zur damaligen Zeit befand sich das Bauvorhaben bauplanungs-
rechtlich noch im Außenbereich gem. § 35 BauGB, weshalb die-
sem nicht zugestimmt werden konnte.
Mittlerweile liegen die Gebäude im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Bamberger Biergarten“.
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurden diese baulichen 
Anlagen als Bestand in den Bebauungsplan mit aufgenommen.
Nach Einschätzung des Landratsamtes Würzburg ist das Vorha-
ben auf Grundlage des gültigen Bebauungsplans genehmigungs-
fähig.
Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen zum Bauantrag 
3. Änderung zu BG-2013-483; Erweiterung der Gaststätte um max. 
185 Gastplätze auf der Brücke mit einem Veranstaltungsraum für 
max. 35 Personen sowie Errichtung einer Außenterrasse vor der 
Gaststätte mit max. 150 Personen.

Sanierung Bachverrohrung Sonderhofen;
weitere Vorgehensweise
Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt kann die Maß-
nahme „Sanierung Bachverrohrung“ leider nicht über die Förderung 
RZWas abgerechnet werden. Die Kosten werden auf 120.000 € 
bis 130.000 € geschätzt.
Nun muss sich der Gemeinderat über die weitere Vorgehens-
weise beraten.
Der Vorsitzende zeigte Bilder von der Kamerabefahrung mit den 
sichtbaren Schäden an den Rohren. Das größte Problem sieht er 
an dem gebrochenen Rohr in Höhe des Feuerwehrhauses. Hier 
sind ca. 20 m Rohrleitung extrem schlecht und 10 m sehr schlecht. 
Ein weiterer Abschnitt von 10 m am Anwesen Kreutzer ist auch 
sanierungsbedürftig. Der Durchmesser der Rohre beträgt 1 m.
Es gibt auch keine Alternative, die Grabarbeiten zu umgehen. 
Weiter sollten auch verstärkte Rohre eingebaut werden, da die 
Überdeckung sehr gering ist (40 cm).
Der Gemeinderat stimmte zu, ein geeignetes Ingenieurbüro mit 
der Ausschreibung zur Sanierung der Bachverrohrung in der 
Sportplatzstraße zu beauftragen.

Antrag auf Verlegung eines PV-Kabels auf Gemeindegrund, 
Flur-Nr. 142/1 u. 139/3 Gemarkung Sächsenheim
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Verlegung eines PV-
Kabels auf Gemeindegrund, Flur-Nr. 142/1 u. 139/3, Gemarkung 
Sächsenheim, zu.
Ein entsprechender Gestattungsvertrag wird durch die Verwaltung 
erstellt.

Bekanntgaben
Bürgerversammlung
Der Vorsitzende teilte mit, dass die diesjährige Bürgerversamm-
lung am Dienstag, 19.11.2024 um 20.00 Uhr stattfindet.

Kundenfachtagung FWF
In Feuchtwangen hat die Kundenfachtagung der FWF stattgefun-
den. Der neue Werk- und Geschäftsleiter, Jan Kunau, wurde vor-
gestellt. Die FWF verkauft jährlich 17,6 Mio. m3 Wasser. Davon 
werden 50 % aus eigenen Quellen gefördert und 50 % zugekauft. 
Die Zusammenarbeit mit den Landwirten in den Wasserschutz-
gebieten ist sehr erfolgreich.

Regionalbudget 2025
Die Frist zur Einreichung von Projekten für das Regionalbudget 
ist der 8.11.2024.

Bekanntgabe von in „Nicht öffentlicher Sitzung“ gefassten 
Beschlüssen
Der Vorsitzende gab folgende nicht öffentliche Beschlüsse aus 
den Sitzungen des Gemeinderates Sonderhofen vom 25.7.2024 
und 22.8.2024 bekannt:

	1.	 Kanalsanierung Sächsenheim in offener Bauweise; Ergeb-
nis der beschränkten Ausschreibung der Tiefbauarbeiten; 
Auftragsvergabe

Der Gemeinderat Sonderhofen vergab den Auftrag für die Tiefbau-
arbeiten der Kanalsanierung in Sächsenheim in offener Bauweise 
an die Firma Trend-Bau GmbH & Co. KG, Röttingen.
	2.	 Erschließung Baugebiet Eselsberg II, 2. BA und Leitungs-

verlängerung Sozialstation; Nachträge Fa. Pfeuffer
Das Nachtragsangebot Nr. 1 und das Nachtragsangebot Nr. 2 der 
Firma Johann Pfeuffer GmbH & Co. KG, wurden durch den Ge-
meinderat anerkannt und genehmigt.
	3.	 Beschaffung von digitalen BOLS-TETRA-Pagern für die 

Feuerwehren der Gemeinde Sonderhofen; Auftragsvergabe
Der Gemeinderat Sonderhofen stimmte der Beschaffung von 27 Stück 
digitalen BOS-TETRA-Pagern bei der Motorola Solutions Germa-
ny GmbH sowie die dazu benötigten Sicherheitskarten zu.
	4.	 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW für 

die Freiwillige Feuerwehr Sonderhofen; Ergebnis der An-
gebotseinholung und Auftragsvergabe

Der Gemeinderat Sonderhofen vergab den Auftrag für das Fahr-
zeug inkl. der Eventualpositionen an die Firma Freytag Karosse-
riebau GmbH und Co. KG, Elze.
Der Gemeinderat Sonderhofen vergab den Auftrag für die Folie-
rung des Fahrzeuges an die Firma W.T.G Resonanz GmbH, Bad 
Mergentheim.
Der Gemeinderat Sonderhofen vergab den Auftrag für die Liefe-
rung des LARDIS-Systems an die Firma Kalina Funktechnik, 
Niederwörresbach.
H. Neckermann
1. Bürgermeister

Einladung zur Bürgerversammlung der 
Gemeinde Sonderhofen
am Dienstag, den 19. November 2024 um 20.00 Uhr im Feuer-
wehrhaus Sonderhofen
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Sonderhofen, Sächsenheim und 
Bolzhausen sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Vorgesehene Tagesordnung:
	1.	 Begrüßung des Bürgermeisters
	2.	 Berichte
		  – Finanzlage der Gemeinde
		  – Aktivitäten der Jahre 2023/2024
		  – Vorausschau auf die kommenden Jahre
		  – Allgemeine Informationen
3.	 Diskussion und Anfragen
Heribert Neckermann
1. Bürgermeister

Veranstaltungskalender 2025
Bitte mir für den Veranstaltungskalender 2025 bis Sonntag, 
3. November 2024 die Termine bis einschließlich Dezember 2025 
per Mail (heribert.neckermann@t-online.de) oder persönlich mit-
teilen, damit diese eingearbeitet werden können. Eine Veröffent-
lichung findet im VG-Blatt sowie auf unserer Internetseite (www.
sonderhofen.de) statt.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Vorankündigung: 
Neujahrsempfang 2025
Die Gemeinde Sonderhofen und die Freiwillige Feuerwehr Son-
derhofen laden alle Vereinsvorstände und Organisationen sowie 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der gesamten Gemeinde zu 
unserem gemeinsamen Neujahrsempfang am Samstag, 4. Janu-
ar 2025 im Feuerwehrhaus Sonderhofen ein.
H. Neckermann
1. Bürgermeister
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Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in
Sonderhofen während den Wintermonaten
Von November bis einschließlich März ist der Wertstoffhof am 
Samstag von 11.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Wir bitten um Beachtung.
H. Neckermann, 1. Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Grund-
steuerhebesätze der Gemeinde Sonderhofen 
(Hebesatzsatzung) vom 24.9.2024
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.02.1998 ((GVBl. S 798), zuletzt geändert durch die § § 2, 3 des 
Gesetzes vom 24.7.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4.6.2024 (GVBl. S. 98)) in 
Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 
(BGBl. I S. 2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grundsteuergeset-
zes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 
9 des Gesetzes vom 21.4.2023 (GVBl. S. 128)), erlässt die Ge-
meinde Sonderhofen folgende Satzung:

§ 1 Hebesätze
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
 1. Grundsteuer A
  (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)  380 v. H.
 2. Grundsteuer B (für Grundstücke)  260 v. H.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1.1.2025 in Kraft.
Sonderhofen, 1.10.2024
Heribert Neckermann, 1. Bürgermeister

FÜR UNSERE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER

  Rund um Kinder und Familien

Kindergarten St. Josef Gelchsheim
Freie Krippenplätze ab 1.1.2025 im 
Kindergarten St. Josef in Gelchs-
heim!
Der Kindergarten St. Josef in Gelchs-

heim freut sich, ab dem 1. Januar 2025 freie Krippenplätze für 
Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren anbieten zu können. Dies ist 
die ideale Gelegenheit für Eltern, ihren Kleinsten eine liebevolle 
und professionelle Betreuung in einer vertrauten Umgebung zu 
ermöglichen.
Ein besonderer Vorteil unseres Krippenangebots: Ihr Kind hat 
nach dem Krippenbesuch automatisch einen garantierten Platz 
im Kindergarten ab 3 Jahren. So profi tieren Sie von einer lücken-
losen Betreuung bis zum Schuleintritt.
Wir bieten fl exible Abholzeiten zwischen 12.00 und 15.00 Uhr, 
jeweils zur vollen Stunde, sodass der Mittagsschlaf Ihres Kindes 
stressfrei berücksichtigt werden kann.
Nicht nur Kinder aus Gelchsheim, sondern auch aus den umlie-
genden Ortschaften sind bei uns herzlich willkommen und bereits 
Teil unserer Gemeinschaft. Wir freuen uns über jede neue Familie, 
die sich uns anschließt!
Für weitere Informationen oder zur Anmeldung wenden Sie sich 
gerne direkt an unsere Einrichtungsleiterin Susanne Baumann. 

Sie ist mittwochs zwischen 9.00 und 13.00  Uhr unter der 
Tel. 09335/1313 erreichbar.
Sichern Sie sich jetzt einen Platz für Ihr Kind und ermöglichen Sie 
ihm einen sanften Einstieg in unser Miteinander!

Familienstützpunkt Aub

UUnnsseerr PPrrooggrraammmm ffüürr NNOOVVEEMMBBEERR 22002244:: 

Wöchentlich:
o Jeden Dienstag, 9.30-11.00 Uhr „Babycafé“

für Familien/Eltern/Großeltern mit Babys und Kleinkindern im Spital, 
Hauptstraße 31.

o Jeden Mittwoch, 10.00-11.00 Uhr „Familienzeit“ 
Ich nehme mir Zeit für Familien, gerne im Büro oder auch bei schönem 
Wetter draußen, um über eure Familienthemen zu sprechen. Kommt 
einfach vorbei oder meldet euch vorab telefonisch bei mir.

Veranstaltungen im November:
o Dienstag, 05.11.2024, 9.30-11 Uhr: Babycafé mit 

Hebammensprechstunde: Dagmar Merbecks besucht uns und gibt 
Informationen rund um die Baby- und Kleinkindzeit.

o Donnerstag, 07.11.2024, 15.30 Uhr: „Bewegungsabenteuer in der 
Natur“ - mit André Block erkunden wir den Wald rund um den 
Jugendzeltplatz

o Montag, 18.11.24, 14.30 Uhr: „Zappel-Krabbel-Hits“ mit Claudia Dörr, 
Ort wird noch bekannt gegeben

o Samstag, 23.11. 10.00 Uhr: „Sternstunden in der Natur für die ganze 
Familie“ mit Claudia Dörr, Treffpunkt Jugendzeltplatz Aub.

Diese Veranstaltungen sind konzipiert für Kinder bis 3 Jahre. Geschwisterkinder 
sind herzlich Willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, bitte meldet euch bei 
Interesse dennoch per E-Mail oder telefonisch/per WhatsApp bei mir an.

o Donnerstag, 14.11.24, 15.00 Uhr: „Eichhörnchen Rosalie“ mit Nadine 
Kunkel vom Bund Naturschutz Würzburg, Treffpunkt Jugendzeltplatz Aub, 
konzipiert für Kinder im Kindergartenalter.

Bei Interesse bitte ich um Anmeldung per E-Mail, WhatsApp oder telefonisch.

Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen, bei Fragen 
meldet euch gerne bei mir!

       eure Kristina Frede

Email: fsp@stadt-aub.de
Mobil: 0173/40 79 664
Aktuelle Infos findet ihr auf der Homepage der Stadt Aub

https://www.stadt-aub.de/leben-wohnen/familienstuetzpunkt-aub

       

Kinderhaus Sockenfl itzer Sonderhofen
Neuwahlen beim St. Johannesverein 
Sonderhofen
In seiner Jahreshauptversammlung am 
Donnerstag, 10. Oktober, im Feuerwehr-

haus, konnte sich der St. Johannesverein über neue Mitglieder in 
der Vorstandschaft freuen.
Das alte, fünfköpfi ge Team hatte sich entschieden, zum Teil nach 
vier, aber größtenteils nach acht Jahren, die Posten in der Vor-
standschaft abzugeben.
Im Rahmen der Zusammenkunft dankten Kindergartenleitung, 
Elternbeirat und Gemeinde den ausscheidenden Vorstandsmit-
gliedern für ihr großes Engagement.
Auch der 1. Vorsitzende, Robert Wörle, selbst bedankte sich bei 
seinen Mitstreitern für die letzten acht Jahre, die besonders an-
fänglich nicht immer einfach waren.
In dieser Zeit wurde neues Personal eingestellt, altes nach lang-
jähriger Tätigkeit verabschiedet, eine neue Kindergartenleitung 
verpfl ichtet, verschiedene Feste gefeiert und vor allem der Anbau 
für Kindertagesstätte und Schulkindbetreuung erfolgreich durch-
geführt.
Neu gewählt wurden Sebastian Kraft als 1. Vorsitzender, Nicole 
Staffeld als 2. Vorsitzende, Teresa Pfeuffer als Kassenverwalterin, 
Kathrin Mark als Schriftführerin und Klaus Lobensteiner als Bei-
sitzer.
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Die beiden Posten der Kassenprüfer konnten ebenfalls nach vie-
len Jahren erfolgreich neu besetzt werden. Laura Angly und Ro-
bert Wörle werden diese Tätigkeit für die nächsten Jahre über-
nehmen. Ausgeschieden sind hier Luise Müller und Silvia 
Henkelmann.
Christine Kellermann als Leiterin des Kinderhauses, Bürgermeis-
ter Heribert Neckermann für die Gemeinde, der Elternbeirat sowie 
die alte Vorstandschaft wünschen dem neu gewählten Vorstands-
team ein gutes Gelingen und viel Freude bei ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Verantwortliche des Trägervereins für das Kinderhaus 
Sockenflitzer.

Auf dem Foto sind die Mitglieder der alten und neuen Vorstand-
schaft zu sehen:
v. l.: Maria Baier, Teresa Pfeuffer, Robert Wörle, Sebastian Kraft, 
Kathrin Reuß, Kathrin Mark, Nicole Staffeld, Klaus Lobensteiner, 
Christian Warstat, Caroline Müller
Caroline Müller
Schriftführerin

Die Grundschule besucht das Rathaus
Am 4. Oktober 2024 be-
suchten wir, die 4. Klas-
se der Grundschule 
Aub, die Bürgermeister 
im Auber Rathaus.
Dort wurden wir in zwei 
Gruppen eingeteilt: die 
Gelchsheimer gingen 
mit Roland Nöth, die 
Auber mit Roman 
Menth. Wir haben in 
den zweieinhalb Stun-
den sehr viel erfahren.
Zuerst waren wir im Ge-
meindesaal und Herr 
Menth hat uns wie Ge-
meinderatsmitglieder 
zur Sitzung empfangen. 
Der Bürgermeister 
Menth hat uns Brezeln 
und Limo besorgt – 
danke!
Im Einwohnermelde-
amt melden sich Leute 
an, die aus anderen 

Gemeinden hergezogen sind, im Passamt werden ganz verschie-
dene Pässe ausgestellt und im Fundamt, wo die gefundenen 
Sachen von der Kirchweih sind, arbeitet Herr Förster. Frau Hof-
mann organisiert, dass der Zeltplatz nicht überbucht ist und die 
Anzeigen für das Amtsblatt drin sind.
In der Kasse bei Frau Kletzander durften wir den Tresor aufma-
chen und hineinsehen. Dort gab es Eintrittskarten für das 
Schwimmbad. Dort haben wir auch gesehen, dass das Geld mit 
einer Schiebeschublade überreicht wird.
Im Bauamt zeigte Herr Schmidt uns einen Film, in dem ein Robo-
ter Aufnahmen der Abwasserkanäle gemacht hat.

Frau Schreiber im Sekretariat passt auf, dass der Bürgermeister 
nichts vergisst.
Im Standesamt hat uns Frau Kammleiter ein dickes Buch gezeigt, 
in dem uralte Geburtsurkunden in einer alten Schrift standen.
Bei Frau Weber kann man seinen Hund anmelden, weil man Hun-
desteuer zahlen muss. Außerdem macht sie die Rechnungen für 
das Wasser.
Und wenn ein Bürger seine Hecke nicht ordentlich schneidet, be-
kommt er vom Ordnungsamt einen Brief.
Zum Schluss entzifferten wir noch die Baudaten des Rathauses 
an der Außenfassade und machten ein Gruppenfoto.
Vielen Dank für diesen Vormittag.
Klasse 4, Grundschule Aub mit Frau Assmann

  Rund um „55plus“ / Senioren und Seniorinnen

Beratung in Rentenangelegenheiten 
im Rathaus Aub
Der nächste Termin zur Beratung in Rentenangelegenheiten bzw. 
Aufnahme von Anträgen durch Herrn Weißenberger (Versicher-
tenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund) findet vo-
raussichtlich im Januar 2025 von 9.00 – 16.00 Uhr, im Rathaus 
Aub statt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte rechtzeitig zwecks 
Terminvereinbarung unter Tel. 09335/9710-0 oder per E-Mail an: 
v.schreiber@vgem-aub.bayern.de an.

  Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Aub - Gelchsheim
Kath. Pfarramt Aub
Kirchsteige 2, 7239 Aub
Tel. 09335/201
pg.aub-gelchsheim@bistum-wuerzburg.de
www.pg-aub-gelchsheim.de

Öffnungszeiten
Mo./ Mi./ Fr. 	9.00 – 13.00 Uhr (Röttingen)
Mo. 	 14.00 – 15.00 Uhr (Aub)
Di.	 14.00 – 18.00 Uhr (Röttingen)
Do 	 9.00 – 13.30 Uhr (Aub)

Pfarramtssekretärinnen:
Marianne Metzger, marianne.metzger@bistum-wuerzburg.de
Petra Neeser, petra.neeser@bistum-wuerzburg.de

Unsere Seelsorger sind für Sie erreichbar:
Ansprechpartner für ALLE Anliegen
Um unsere Erreichbarkeit zu verbessern, haben wir folgende An-
sprechpartner festgelegt. Bitte nehmen Sie in allen seelsorgerli-
chen Anliegen Kontakt mit uns auf.
	a)	Hauptansprechpartner für Aub, Baldersheim und Burgerroth 

Pfr. Francois Tiando, Tel. 09335/201, Handy: 0157/81269107
	b)	Hauptansprechpartner für Gelchsheim, Oellingen und Ost-

hausen: Kaplan Manohar Putti, Handy: 0162/7199065
	c)	 Hauptansprechpartner für Buch: P. Silvester MSFS, Tel. 09338/ 

9801239, Handy: 0174/9211979

Gottesdienstordnung  
vom 1.11.2024 bis 1.12.2024

Freitag, 1. November 2024

Aub	 14:30 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
Baldersheim	 10:15 Uhr	�Messfeier, anschl. Friedhofsgang mit 

Gräbersegnung
Buch	 14:30 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
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Burgerroth	 18:30 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
Gelchsheim	 13:00 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
Oellingen	 13:30 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung
	 18:30 Uhr	Rosenkranz auf dem Friedhof
Osthausen	 15:00 Uhr	Friedhofsandacht mit Gräbersegnung

Samstag, 2. November 2024

Aub	 17:00 Uhr	�Messfeier zu Allerseelen für die ge-
samte PG

Gelchsheim	 18:30 Uhr	Messfeier - Hubertusmesse

Sonntag, 3. November 2024

Buch	 10:15 Uhr	Messfeier
Oellingen	 10:15 Uhr	Messfeier

Dienstag, 5. November 2024

Osthausen	 18:30 Uhr	Messfeier

Mittwoch, 6. November 2024

Burgerroth	 18:30 Uhr	Messfeier

Donnerstag, 7. November 2024

Oellingen	 18:30 Uhr	Messfeier

Freitag, 8. November 2024

Gelchsheim	 17:00 Uhr	 Gottesdienst, anschl. St.-Martins-Umzug

Samstag, 9. November 2024

Baldersheim	 18:30 Uhr	Vorabendmesse

Sonntag, 10. November 2024

Aub	 10:15 Uhr	Wort-Gottes-Feier
Burgerroth	 09:00 Uhr	Messfeier
Gelchsheim	 10:15 Uhr	Messfeier

Dienstag, 12. November 2024

Baldersheim	 18:30 Uhr	Messfeier

Mittwoch, 13. November 2024

Buch	 18:30 Uhr	Messfeier

Freitag, 15. November 2024

Burgerroth	 15:00 Uhr	Rosenkranzandacht 
		  für die gesamte PG

Samstag, 16. November 2024

Gelchsheim	 18:30 Uhr	Vorabendmesse, Volkstrauertag

Sonntag, 17. November 2024

Aub	 10:15 Uhr	�Ökumenischer Friedensgottesdienst in 
der evang. Kirche, danach Gedenken 
für die Opfer von Krieg, Terror und Ge-
walt

Baldersheim	 17:00 Uhr	Gottesdienst, anschl. St.-Martins-Umzug
Oellingen	 09:00 Uhr	�Messfeier, mitgestaltet von der Musik-

kapelle, danach Gedenken für die 
Opfer von Krieg, Terror und Gewalt

Oellingen	 14:00 Uhr	Taufe
Osthausen	 10:15 Uhr	�Messfeier, danach Gedenken für die 

Opfer von Krieg, Terror und Gewalt

Dienstag, 19. November 2024

Osthausen	 18:30 Uhr	Messfeier

Mittwoch, 20. November 2024

Burgerroth	 18:30 Uhr	Messfeier

Donnerstag, 21. November 2024

Oellingen	 18:30 Uhr	Messfeier

Freitag, 22. November 2024

Aub	 17:00 Uhr	 Gottesdienst, anschl. St.-Martins-Umzug

Samstag, 23. November 2024  
– Samstag der 33. Woche im Jahreskreis

Baldersheim	 18:30 Uhr	�Vorabendmesse, danach Gedenken für 
die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt

Sonntag, 24. November 2024

Aub	 10:15 Uhr	Messfeier
Osthausen	 10:15 Uhr	Messfeier

Dienstag, 26. November 2024

Baldersheim	 18:30 Uhr	Messfeier

Mittwoch, 27. November 2024

Buch	 18:30 Uhr	Messfeier

Donnerstag, 28. November 2024

Gelchsheim	 18:30 Uhr	Messfeier

Samstag, 30. November 2024 – hl. Andreas, Apostel

Burgerroth	 10:15 Uhr	Messfeier (Patrozinium St. Andreas)

Sonntag, 1. Dezember 2024 – 1. Adventssonntag

Aub	 10:15 Uhr	Messfeier: Kolpinggedenktag
Baldersheim	 09:00 Uhr	�Messfeier, anschl. Verkauf von Waren 

aus dem EINE-WELT-LADEN
Gelchsheim	 09:00 Uhr	Messfeier
Ochsenfurt	 18:00 Uhr	Messfeier

„Als Frau Trauer bei uns einzog“
Lesung und Gespräch
Wie leben mit dem Verlust eines geliebten Menschen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Abend mit der Autorin und 
erfahrenen Trauerbegleiterin Anke Keil.
Am Mittwoch, den 6. November um 19.30 Uhr wird sie in Och-
senfurt im Pfarrheim von St. Andreas ihr Buch „Als Frau Trauer 
bei uns einzog“ vorstellen. Nach der Lesung ist Raum für Fragen,
für Gespräch und Austausch.
Von Anke Keil sind bereits drei Bücher zum Thema Trauer im „Vier-
Türme-Verlag Münsterschwarzach“ erschienen.
Veranstaltet wird der Abend von der Initiative „Trauerpastoral“ (Ka-
tholische Landvolkbewegung Würzburg und Pastoraler Raum 
Ochsenfurt)

Pogromgedenken am 10. November in Aub
Ein stiller Gang durch Aub mit Halt an den Verlegorten der Stolper-
steine und am Denkort Deportation – in Erinnerung an das No-
vemberpogrom und im Gedenken an die Opfer des Nationalso-
zialismus – beginnt am Sonntag, 10. November um 16.00 Uhr an 
der Synagoge in der Neuertgasse.
Die Stadt Aub, die beiden Auber Kirchengemeinden und der Hei-
matverein Aub laden dazu ein.

„Erzähl mir vom Frieden!“ 
- ökumenische Friedensdekade
Friedensglocken
Während der Friedensdekade (10. – 20. November) läuten täglich 
von 19.20 – 19.30 Uhr die Glocken der beiden Auber Kirchen. Sie 
laden ein zum Innehalten, zum Gedenken und zum persönlichen 
Gebet für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit.
Sonntag, 17. November 2024- Volkstrauertag
Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt
Am Sonntag, 17. November findet um 10.15 Uhr in der Evangeli-
schen Kirche Aub ein ökumenischer Bittgottesdienst für den Frie-
den in der Welt statt.
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Gedenken für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt
Im Anschluss an den Friedensgottesdienst laden die Stadt Aub 
und der VdK Aub am Gefallenendenkmal vor dem Auber Friedhof 
zum Gedenken für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt ein.

Kino am Nachmittag im November
„Treasure – Familie ist ein fremdes Land“
Am Mittwoch, 13. November um 14.30 Uhr wird im Casablan-
ca-Kino Ochsenfurt der Film „Treasure – Familie ist ein frem-
des Land“ gezeigt.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beschließt die erfolgreiche 
New Yorker Musikjournalistin und Geschäftsfrau Ruth, nach Polen 
zu reisen und sich dort mit der Vergangenheit ihrer Familie aus-
einanderzusetzen, die nur knapp der Ermordung durch die Nazis 
entronnen ist. Ihr Vater Edek, ein Überlebender des Holocaust, 
begleitet sie, um auf sie aufzupassen und ihr bei ihrer schweren 
Reise in die Vergangenheit beizustehen. Er selbst traf damals die 
Entscheidung, Polen für immer zu verlassen, nachdem er nur 
knapp den Holocaust überlebt hat.

„... ein Film, der mit trotzigem Humor ein ernstes Thema behandelt 
und uns erkennen lässt, dass es nicht nur einen korrekten Weg 
gibt.“ (KINO-ZEIT.DE)
Bereits ab 13.30 Uhr Gelegenheit zu Kaffee und Kuchen.

„Erinnern wir uns an sie“ 
– Gottesdienst für trauernde Menschen
Ein Gottesdienst für trauernde Menschen findet am Sonntag, 
Sonntag, 24. November 2024 um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Hopferstadt statt.
Eingeladen sind alle, die einen nahen Menschen verloren haben, 
unabhängig davon, um wen sie trauern und wie lange dieser Tod 
zurückliegt.
Der gemeinde- und konfessionsübergreifende Gottesdienst will 
Zeit und Raum bieten für Erinnerung und Trauer, für Klagen und 
Hoffen.
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zu Gespräch und 
Begegnung im Pfarrheim.

Stadt Aub mit Ortsteilen
Baldersheim und Burgerroth

Gemeindeteam Baldersheim
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Markt Gelchsheim mit Ortsteilen
Oellingen und Osthausen

Evangelischer Gottesdienst in Gelchsheim
November 2024
Sonntag, den 10. November 2024 um 14.15 Uhr Gottesdienst in 
der katholischen Pfarrkirche Gelchsheim
Pfarrerin Gerschütz

  Soziale Dienste

Sozialstation
Caritas Sozialstation St. Kunigund e. V.
Marktplatz 11; 97285 Röttingen
Tel. 09338/9806111
Fax 09338/9806113
http://www.kunigund.de
E-Mail: amb-pflege@kunigund.de

Sozialdienst katholischer Frauen Würzburg
Hilfe in unsicheren Zeiten
Wir beraten vor Ort, telefonisch, 
teilweise online oder per Video.
Infos zu Öffnungs- und Sprech-
zeiten finden Sie auf unserer 
Homepage.

Frauenberatungsstelle|FBS im SkF
Beratung und Begleitung für Frauen zu allen Fragen, Konflikten 
und bei Gewalterfahrung
Tel. 0931/450070, fbs@skf-wue.de | www.fbs.skf-wue.de

Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsberatung | 
KSB im SkF
Beratung und konkrete Unterstützung in allen Fragen und Kon-
flikten rund um das Thema Schwangerschaft
Tel. 0931/13811, ksb-wue@skf-wue.de
www.schwanger.skf-wue.de

Frauenhaus | FH im SkF
Beratung und Schutzraum bei häuslicher Gewalt
Tel. 0931/4500777, fh@skf-wue.de | www.skf-wue.de

Erziehungsberatung für Familien, Kinder und Jugendliche 
in Aub
Beratung bei Fragen zu Erziehung, Probleme in der Schule, Tren-
nung und Scheidung, Entwicklung des Kindes
jeden Montag im Familienstützpunkt Hauptstraße 31, Aub bei 
Jelena Rösch, Tel. 0172/9728132
rösch.jelena@skf-wue.de | www.skf-wue.de

WIRKOMMUNAL
Für Senioren im Landkreis Würzburg
Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Würz-
burg, Tel. 0931/80442-81; fachstelle@wirkommunal.de;
www.wirkommunal.de

Telefon- und Notfallseelsorge
	•	 Telefonseelsorge u. Krisendienst Würzburg e. V., 
		  Tel. 0800/1110111, 0800/1110222
	•	 Krisendienst: Tel. 0931/571717

	•	 Wildwasser Würzburg e. V. (Für Frauen), Tel. 0931/13287
	•	 Gewalt gegen Frauen: Tel. 0800/0116016
	•	 AWO Frauenhaus: Tel. 0931/619810

	•	 Kinder- u. Jugendtelefon, Tel. 0800/1110333
	•	 Deutscher Kinderschutzbund e. V., Würzburg, 
		  Tel. 0931/15177

	•	 Ehe-, Familien-, Lebensfragen, Tel. 0931/386-69000

	•	 Trauer nach Suizid, Würzburg, Tel. 0931/373468

	•	 Mobbing-Beratungsstelle
		  (Fair am Arbeitsplatz), Würzburg, Tel. 0931/38665328

	•	 Schuldnerberatung 
		  Christopherus GmbH Würzburg, Tel. 0931/322413

EUTB®-Teilhabeberatung des BBSB
Wir beraten Sie individuell, kostenlos und umfassend an einem 
Ort Ihrer Wahl. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Angehörigen.
Tel. 0931/46529511
Mobil: 0151/25045151 (Volker Tesar)
Mobil: 0171/7955759 (Barbara Noll)
teilhabeberatung-wuerzburg@bbsb.org

3- und 4-Zimmer-Wohnung für Frauen mit Kindern gesucht

Zum Überleben reichte uns ein Zimmer, zum 
Leben benötigen wir mehr Platz!
Im Januar 2024 startete das Frauenhaus im Sozialdienst katho-
lischer Frauen e. V. Würzburg mit dem Projekt „Second Stage“, 
das vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales gefördert wird. Ziel ist es, Frauen bei der Wohnungssu-
che zu unterstützen, sie und ihre Kinder bei ihrem Neustart und 
bei der Anbindung an ihre neue Wohnumgebung zu begleiten und 
sie auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben zu betreuen.
Ein Beispiel einer Frauenhausbewohnerin:
Im Januar 2023 suchte Frau O. im Frauenhaus des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkF) in Würzburg Schutz vor häuslicher Ge-
walt. Mit dabei waren ihre drei Kinder, zwei Jungs im Alter von 
6 und 8 und ein Mädchen im Alter von 12 Jahren. Für Frau O. war 
das Frauenhaus ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Im geschütz-
ten Raum konnte sie sich Gedanken machen, wie es für sie und 
ihre Kinder weitergehen soll.
Ein Zimmer für die ganze Familie
Das Leben im Frauenhaus ist für die Familie nicht immer leicht. 
Sie lebt beengt zu viert in einem 20 m2 großen Zimmer. Die Küche 
und das Esszimmer teilen sie sich mit fünf weiteren Frauenhaus-
bewohnerinnen und deren Kindern. Um die Anonymität des Frau-
enhauses zu wahren, darf die Familie niemandem ihren aktuellen 
Wohnort verraten und auch keinen Besuch empfangen. Gerade 
für ihre Kinder ist diese Regel nicht leicht, da sie gerne einmal 
Freunde aus der Schule einladen würden.
Erst wenn keine Gefahr mehr für Mütter und Kinder besteht, 
können sie den Schritt aus dem Frauenhaus wagen und auf 
Wohnungssuche gehen.
Sobald sich die Situation mit dem Ex-Partner von Frau O. stabili-
siert hatte und keine Gefahr mehr von ihm ausging, beschloss sie 
den nächsten Schritt zu gehen. Sie begab sich auf die Suche nach 
einer eigenen Wohnung für sich und ihre Kinder. Sie hatte von dem 
angespannten Wohnungsmarkt in Würzburg gehört, jedoch hätte 
sie sich zu Beginn ihrer Suche nicht ausmalen können, wie schwie-
rig es tatsächlich sein würde, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
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Tagein, tagaus schickte Frau O. Bewerbungen für Wohnungen 
hinaus. Eine Antwort auf die Bewerbungen erhielt sie selten. Eine 
Einladung zu einer Wohnungsbesichtigung noch seltener.
Frau O. ist bis zum heutigen Tag im Frauenhaus. Obwohl sie sich 
sehr um eine Wohnung bemühte, war es ihr selbst in 1 1/2 Jahren 
nicht möglich, eine bezahlbare Wohnung für sich und ihre Kinder 
zu fi nden.
Ein Grund für die den gewaltigen Anstieg der Verweildauer 
im Frauenhaus (80 % innerhalb eines Jahres) ist die ange-
spannte Situation auf dem Wohnungsmarkt
Der Fall von Frau O. ist kein Einzelfall. Die durchschnittliche Ver-
weildauer der Frauen im Frauenhaus hat sich von 2022 auf 2023 
mit 80 % deutlich mehr als verdoppelt. Während eine Frau (mit 
ihren Kindern) im Jahr 2022 noch 64 Tage im Frauenhaus lebte, 
waren es im Jahr 2023 bis zu 115 Tage. Einer der Gründe für die 
Zunahme der Verweildauer ist, dass Frauen keinen bezahlbaren 
Wohnraum für sich und ihre Kinder fi nden. Auf diese Weise blei-
ben Frauen länger als notwendig im Frauenhaus, was wiederum 
dazu führt, dass akut schutzsuchende Frauen keinen Platz im 
Frauenhaus fi nden.
Aktuell sucht Second-Stage eine 3- und eine 4-Zimmer Wohnung. 
Wenn Sie über Wohnraum verfügen oder jemanden kennen, der 
eine Wohnung vermieten möchte, freuen sich die Bewohner*innen 
des Frauenhauses und deren Kinder sehr über Ihre Kontaktauf-
nahme. Für weitere Informationen zur Arbeit von Second-Stage, 
besuchen Sie gerne unsere Homepage: www.second-stage.skf-
wue.de oder rufen Sie an unter 0155/66020386.
Franziska Hofer, Claudia Jaspers

  Ärzte- und Apothekennotdienst

Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Giftnotruf München: 089/19240

Zahnärztlicher Notdienst
1.11. Dr. med. dent. Martin Jobst, Jahnstr. 5,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/3301
2.11. u. 3.11.2024 Johannes Klinke, Uffenheimer Str. 12,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/1022
9.11. u. 10.11.2024 Dr. Achim Leybach, Kirchgasse 16,
 97342 Obernbreit, Tel. 09332/5911770
16.11. u. 17.11.2024 Ingo-Wernher Lohmann, Jahnstr. 5,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/3301
23.11. u. 24.11.2024 Axel Lorke, Hauptstr. 31,
 97239 Aub, Tel. 09335/99961
Weitere zahnärztliche Notdienste standen zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses nicht fest. Sie fi nden diese auch unter:
www.notdienst-zahn.de.

Apothekennotdienst
Beginn 8.00– 7.59 Uhr des Folgetages
1.11.2024 Adler-Apotheke, Marktstr. 6, 97340 Marktbreit,
 Tel. 09332/3423
2.11.2024  Schwalben Apotheke im Knaus-Center, Marktbrei-

ter Str. 11, 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/983377
3.11.2024 Rats-Apotheke, Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt,
 Tel. 09331/2340
9.11.2024 Stadt-Apotheke im Edeka, Nürnbergerstr. 5,
 97125 Uffenheim, Tel. 09842/953540
10.11.2024 Franken-Apotheke, Ansbacher Str. 5,
 97215 Uffenheim, Tel. 09842/8271
16.11.2024 Stadt-Apotheke, Hauptstr. 40,
 97199 Ochsenfurt Tel. 09331/2330
17.11.2024 Tauber-Apotheke, Rothenburger Str. 1,
 97285 Röttingen, Tel. 09338/981824
23.11.2024 Engel Apotheke im Mainärztehaus, Jahnstr. 5,
 97199 Ochsenfurt; Tel. 09331/9833378

24.11.2024 Schwanen-Apotheke, Marktplatz 8,
 97239 Aub Tel. 09335/595
30.11.2024 Klingentor-Apotheke, Tückelhäuser Str. 9,
 97199 Ochsenfurt, Tel. 09331/80665
1.12.2024 Stern-Apotheke Würzburger Str. 20,
 97215 Uffenheim, Tel. 09842/444

  Blutspendetermine in der Umgebung

Mittwoch, den 27.11.2024 in Ochsenfurt
Staatliche Realschule, Pestalozzistr. 6
16.30 – 20.30 Uhr
Bitte reservieren Sie einen Termin unter www.blut-
spendedienst.com oder unter 0800/11 949 11 und 
bringen zu jeder Spende Ihren Blutspende- und 
Personalausweis mit.

  Neues aus unseren Büchereien

Stadtbücherei Aub
Liebe Leserinnen und Leser
Herbstzeit – Lesezeit
Hier ein paar Buchvorschläge für Sie:
- Der schönste Grund Briefe zu schreiben von Angeles Donate
- Das Haus der schönen Erinnerungen von Marcia Willett
- Das Leben fällt, wohin es will von Petra Hülsmann
- Die Lavendelschlacht von Michaela Thewes
- Das mach ich doch mit links von Evelyn Sanders
- Friederike, Inselkatze mit Herz von Andrea Schacht
- Mauertänzer von Andrea Busfi eld
- Ostfriesen Nacht von Klaus-Peter-Wolf
- Der Prinzessinenmörder von Andreas Föhr
- Hartmann und der böse Wolf von Michael Dodillet
- Frau Maier sieht Gespenster von Jessica Kremser
- Lückenbüßer von Klüpfel/Kobr
Denise Neeser- Büchereileitung
und das Team der Ehrenamtlichen
Tel. 09335/971027
Öffnungszeiten:
Dienstag:  15.00 – 17.00 Uhr
Freitag:    9.00 – 11.00 Uhr und
 15.00 – 17.00 Uhr

Kath. Öffentliche Bücherei
Gelchsheim im Gemeindehaus
E-Mail: buecherei@gelchsheim.de
Telefon-Nr. 09335/997422

Bitte beachten Sie unsere längeren Winteröffnungszeiten:
Sonntag 12.30 – 14.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 17.30 Uhr
Bücher zum Basteln und Lesen für die Advents- und Weih-
nachtszeit fi nden Sie in Ihrer Bücherei im Gemeindehaus.
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AUS DEM VEREINSLEBEN

  Vereine Aub

Freude am Singen? Wir auch!
Das diesjährige Kirchweihkonzert hat es uns gezeigt. Es gibt 
genügend singbegeisterte Menschen bei uns. Wir würden gerne 
eine neue Initiative starten. Bei dieser geht es darum, sich mit 
einem klar abgesteckten Probezeitraum auf ein Konzert vorzu-
bereiten und dieses dann gemeinsam zu gestalten.
Unser Ziel ist das Weihnachtskonzert am Sonntag, 22. Dezem-
ber 2024. Mit ca. acht Proben, die immer donnerstags um 
20.00 Uhr stattfi nden, wollen wir auf dieses Ereignis hinarbeiten.
Der erste Probetermin ist am Donnerstag, 7.11.2024 um 
20.00 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben.
Wer hat Lust, bei unserem Projekt mitzusingen und seine Stimme 
bei uns einzubringen? Es sind alle sangesbegeisterte Frauen 
UND Männer herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf dich. Anmeldung oder Fragen? Dann komm 
gerne auf uns zu!
gez. Corinna Kreiselmeier (Tel. 0171/3048771),
Lena Scheiner (Tel. 0170/8905079),
Kerstin Menth (Tel. 0172/7342661)

AKUV Aub

Kindergarten Kunterbunt Aub
Wir feiern St. Martin!
Am 22.11.2024 starten 
wir um 17.00 Uhr mit 
einem Gottesdienst in 
der Stadtpfarrkirche.
Anschließend ziehen 

wir mit unseren Laternen über den Marktplatz und durch den 
Harbach.
Glühwein, Bratwurst und andere Leckereien gibt es ab 16.00 Uhr
auf dem Marktplatz.
Auf euren Besuch freuen sich die Kinder und Eltern des Kinder-
gartens Kunterbunt!

Aub Aktiv
Am Montag, 25.11.2024 fi ndet ab 19.00 Uhr das Wedelbinden im 
Feuerwehrhaus statt.
Wir freuen uns, wenn uns wieder viele fl eißige Helfer unterstützen, 
damit der Marktplatz und Aub vorweihnachtlich geschmückt wer-
den können.
T. Langer, Schriftführer

Förderverein „Fränkisches Spitalmuseum Aub“
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024
Am Montag, den 18. November 2024 fi ndet um 19.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses in Aub die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Fördervereins „Fränkisches Spitalmuseum Aub“
statt. Hierzu ergeht herzliche Einladung.
Tagesordnung:
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Neuwahlen
7. Ausblick auf das Jahr 2025
8. Wünsche und Anträge
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und verbleibe.
Mit freundlichen Grüßen
Roman Menth, 1. Vorsitzender

Fränkischer Heimatverein Aub
Einladung zur Mitgliederversammlung
Hiermit ergeht herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung, 
die am Freitag, den 22.11.2024 um 20.00 Uhr im Gasthaus „Wei-
ßes Roß“ stattfi ndet.
Es erwartet Sie folgende Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
 2. Entgegennahme des Kassenberichts
 3. Kassenprüfungsbericht
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Neuwahlen
 6. Terminplanung 2024/25
 7. Aktuelles
 8. Wünsche und Anträge
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Aub

Freiwillige Feuerwehr Aub     
 
Termine Februar 
 
Mittwoch, 31. Januar 19.00 Uhr 
Infoabend  VU E-Auto 
 
Dienstag, 27. Februar 19.30 Uhr  
Generalversammlung – es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder 
siehe separates Einladungsschreiben - Aktive bitte in Dienstuniform! 
 
 
Frank Jacob, Vorsitzender 

 
 
 
 

Termine November
Montag, 11.11./19.00 Uhr
3. Herbstübung – um zahlreiches Erscheinen wird 
gebeten.
Freitag, 15.11./20.00 Uhr
KK-Schießen im Schützenhaus
Treffpunkt 19.45 Uhr am FW-Haus in Florishirt

Sonntag, 17.11./9.45 Uhr
Volkstrauertag – Fahnenabordnung zum Gottesdienst
Treffpunkt FW-Haus in Ausgehuniform
Freitag, 22.11./17.00 Uhr
Verkehrssicherung beim St.-Martins-Umzug
Samstag, 30.11./18.30 Uhr
Adventsfeier – gemütliches Beisammensein im frisch renovierten 
Saal des Feuerwehrhauses

Freiwillige Feuerwehr Baldersheim
Weihnachtsgeschenk-Idee: Karten für Viera Blech in Balders-
heim
Vom 18.6. bis 23.6.2025 feiert die Freiwillige Feuerwehr Bal-
dersheim ihr 150-jähriges Jubiläum!
Am Freitag, den 20.6.2025 können Sie sich auf einen Stimmungs-
abend der Extraklasse mit „Viera Blech“ freuen. Ob Festzelt, 
Festival oder Konzertsaal – „Viera Blech“ aus Tirol blickt auf zahl-
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reiche Auftritte in ganz Europa, Radio und Fernsehen zurück. Die 
Berufsmusiker verblüffen mit Stilsicherheit in allen Genres, atem-
beraubenden Soli, Virtuosität und Vielseitigkeit. Zum Erfolgsrezept 
der außergewöhnlichen Blasmusikformation zählt zudem eine 
ordentliche Portion Humor und ein hoher Spaß- und Unterhal-
tungsfaktor.
Vorher unterhält Sie das bekannte „Rhön Quartett“ mit Unterhal-
tungsmusik vom Feinsten!
100 % live – von Blasmusik bis Rock und Pop!

Eventdetails:�
•	 Datum:	 20. Juni 2025
•	 Ort:	 Festzelt auf dem Sportplatz
•	 Uhrzeit:	 21.00 Uhr, ab 18.30 Uhr Einlass
•	 Preis:	� Vorverkauf 15 Euro,
•	 		 Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei!

Kartenvorverkauf:
•	 Online: www.rothschenk.de/produkt/viera-blech-2025-balders-

heim-vorverkauf/
•	 Kontakt: feuerwehrverein-baldersheim@web.de

Sichern Sie sich Ihre Tickets frühzeitig, um einen unvergesslichen 
Abend mit hervorragender Musik und geselligem Beisammensein 
zu erleben. Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem Feuerwehrfest 
begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Freiwillige Feuerwehr Baldersheim

Kolpingsfamilie Aub
Sonntag, 1.12.2024, 10.15 Uhr, Beginn Kolping-Gedenktag: 
Termin zum Vormerken. Nähere Informationen erfolgen über die 
sozialen Medien und in der nächsten Pfarrbrief-Ausgabe.

Nikolausaktion ist wieder am 6. Dezember: Auch in diesem 
Jahr besucht der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht die Kinder 
zu Hause. Familien, die Besuch vom Nikolaus bekommen möch-
ten, melden sich hierzu bitte bei Andrea Menth, Tel. 09335/997686. 
Der Spendenerlös wird für einen gemeinnützigen Zweck ver-
wendet.

Musikgemeinschaft Baldersheim-Burgerroth

Tennisclub Aub
Saisonabschluss mit Schleifchenturnier
Bei strahlendem Sonnenschein fand am 29. Sep-
tember unser Saisonabschluss 2024 statt. Bei 
Steak, Bratwurst, Getränken, Kaffee und selbst-

gebackenem Kuchen kam das leibliche Wohl nicht zu kurz.
Wir konnten auch wieder das traditionelle Schleifchenturnier als 
Doppelturnier austragen – dieses Jahr sogar mit 16 Teilnehmern. 
Dabei wurde jedes Doppelpaar aus einem Erwachsenen und ei-
nem Kind/Jugendlichen zusammengestellt. Für jedes gewonnene 
Doppel, welches auf Zeit gespielt wurde, erhielt der einzelne 
Spieler ein Schleifchen, um am Ende den Sieger mit den meisten 
Schleifchen ermitteln zu können. Am Ende konnte sich nach teils 
sehr spannenden Partien Anton Metzger souverän vor Eva Enzel-
berger durchsetzen. So konnte der erste Platz zum ersten Mal 
verteidigt werden. Den dritten Platz sicherte sich Julian Gans.
Die drei Erstplatzierten wurden mit einem Pokal im Rahmen einer 
Siegerehrung belohnt.
Wir bedanken uns hiermit bei allen Teilnehmern, die sichtlich ihren 
Spaß hatten und freuen uns, dass sich unsere Jugend so zahl-
reich beteiligt und somit 2 Plätze auf dem Siegertreppchen erspielt 
hat.

TSV Aub
Grüner Rasen, mehr Fußball: VR-Bank Würz-
burg unterstützt die Beschaffung eines neuen 
Mähroboters für den TSV Aub e. V.
Auf der Crowdfunding-Plattform der VR-Bank 
Würzburg „Viele schaffen mehr“ finden gemein-
nützige Projekte und helfende Menschen zusam-
men. Neben den Spenden, die durch eine Vielzahl 

von Unterstützern eingehen, bezuschusst die VR-Bank Würzburg 
zusätzlich jedes Projekt, das es in die Finanzierungsphase schafft. 
Dank dieses Crowdfunding-Ansatzes konnten bereits über 280 Pro-
jekte realisiert werden, unter anderem die Aktion des TSV Aub e. V.
Der TSV Aub stand vor der Aufgabe, seine in die Jahre gekom-
menen Mähroboter zu ersetzen. Nach langjährigem Einsatz ha-
ben die Geräte ihre maximale Lebensdauer erreicht und eine 
weitere Instandhaltung ist nicht mehr wirtschaftlich. Der Rasen 
musste daher zusätzlich mit einem Rasen-Truck manuell gepflegt 
werden, was nicht nur zusätzliche Kosten verursachte, sondern 
auch die ehrenamtlichen Helfer stark beanspruchte. Um die Ra-
senpflege langfristig effizienter zu gestalten, plante der TSV Aub 
die Anschaffung eines modernen Mähroboters. Zur Finanzierung 
dieses Vorhabens hat der Verein ein Crowdfunding-Projekt ins 
Leben gerufen.
Auch bei dieser Aktion galt die Devise „Was einer alleine nicht 
schafft, das schaffen viele“. Im Rahmen der Crowdfunding-Kam-
pagne wurden insgesamt 5.156 Euro gesammelt, davon unter-
stützte die VR-Bank Würzburg die Initiative mit 2.500 Euro.
111 Jahre VR-Bank Würzburg, 111 Jahre für die Menschen in der 
Region: Anlässlich ihres 111-jährigen Jubiläums förderte die VR-
Bank Würzburg die Aktion mit einem zusätzlichen Betrag von 111 
Euro.

TSV Aub (A-Klasse 2 Würzburg)

SO 16.08.15 16:30 Uhr TSV Aub – Ochsenfurter FV

SO 23.08.15 15:00 Uhr SV Kleinochsenfurt – TSV Aub

SO 30.08.15 15:00 Uhr TSV Aub – SpVgg Gülchsheim II

TSV Aub II (B-Klasse 2 Würzburg)

FR 14.08.15 18:30 Uhr TSV Aub – TSV Goßmannsdorf

SO 23.08.15 13:00 Uhr SV Gaukönigshofen II – TSV Aub II

So 30.08.15 13:00 Uhr TSV Aub – SV Geroldshausen

Bundesliga live auf Sky:

Das Sportheim ist jeden Samstagmittag sowie während des Trainingsbetriebs und bei 
Heimspielen geöffnet!

Aktuelle Informationen und Ergebnisse rund um den TSV Aub findet ihr auch unter www.tsv-
aub.jimdo.com 
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V. l. n. r.: Isabel Altendorfer, VR-Bank Würzburg, Martin Schmer, 
TSV Aub, Gertraud Rappert, VR-Bank Würzburg

Bildnachweis: Janina Stumpf, VR-Bank Würzburg
TSV-Veranstaltungen zum Vormerken
Samstag, 7.12.:
TSV-Weihnachtsmarktfahrt nach Erfurt
Montag, 30.12.:
TSV-Wintergrillen zum Jahresabschluss am Sportheim

 
Nähere Infos folgen zeitnah auf den TSV-Social-
Media-Kanälen. Folgt uns jetzt auf Facebook, 
Instagram oder Whatsapp für Neuigkeiten, 
Spieltermine, Live-Spielstände und Ergebnisse.

  Vereine Gelchsheim

Musikkapelle Oellingen
Kirchweih Oellingen
Die Gemeinde Oellingen feiert am 10. November Kirchweih.
Das Vereinsheim Oellingen ist ganztägig geöffnet.
Wir würden uns freuen Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Freiwillige Feuerwehr Oellingen
Musikkapelle Oellingen

Musikkapelle Gelchsheim
Terminvorschau der MKG:
Fr., 1.11.2024: Friedhofsgang zu Allerheiligen
Sa., 16.11.2024, 18.30 Uhr: Volkstrauertag
gez. Simon Geßner, Schriftführer der MKG

Kindergarten Gelchsheim
Und wieder ist 

St.-Martins-Tag,
der Herbst geht um im Land.

Laternen leuchten 
farbenfroh,

ganz viele sind entbrannt.

Wir laden alle Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Be-
kannte zu unserem Laternenfest

am Freitag, den 8.11.2024 um 17.00 Uhr ein.
Wir starten mit einer Andacht in der Kirche St. Ägidius und ziehen 
dann mit den bunten Laternen, begleitet von der Musikkapelle, St. 
Martin hoch zu Ross (bei passendem Wetter) und hoffentlich 
vielen Besuchern durchs Dorf bis hin zum Dorfplatz.

  
 
Wir laden alle Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und Bekannte zu unserem 
Laternenfest 

am Freitag, den 08.11.2024 
 um 17 Uhr ein. 

  
Wir starten mit einer Andacht in der Kirche St. Ägidius und ziehen dann mit den 
bunten Laternen, begleitet von der Musikkapelle, St. Martin hoch zu Ross (bei 
passendem Wetter) und hoffentlich vielen Besuchern durchs Dorf bis hin zum 
Dorfplatz. Wie jedes Jahr ist für das leibliche Wohl zugunsten unseres 
Kindergartens St. Josef bestens gesorgt. Es gibt wieder Glühwein, Kinderpunsch, 
Bratwurst mit Kipf und selbst gebackenen Kuchen. Die Martinsfeier findet auf 
dem Dorfplatz statt. In diesem Jahr bieten wir wieder selbstgebundene Kränze 
an. Der Erlös hieraus geht ebenfalls zu 100% an unsere Kinder. 

Wie jedes Jahr ist für das leibliche Wohl zugunsten unseres Kin-
dergartens St. Josef bestens gesorgt. Es gibt wieder Glühwein, 
Kinderpunsch, Bratwurst mit Kipf und selbst gebackenen Kuchen. 
Die Martinsfeier findet auf dem Dorfplatz statt. In diesem Jahr 
bieten wir wieder selbstgebundene Kränze an. Der Erlös hieraus 
geht ebenfalls zu 100 % an unsere Kinder.
Wir freuen uns auf euch!

Schützengesellschaft Gelchsheim 1964
Bürgerschießen
Am Samstag, den 23. November 2024 findet wieder unser alljähr-
liches Bürgerschießen im Schützenhaus in Gelchsheim statt. Be-
ginn ist voraussichtlich um 14.00 Uhr.
Hierzu sind alle örtlichen Vereine und Gruppierungen (Stammti-
sche, etc.) recht herzlich eingeladen.
Jeder Verein/jede Gruppierung kann mit einer Mannschaften teil-
nehmen.
Eine Mannschaft besteht aus 4 Einzelschützen.
Aktive Schützen dürfen nicht teilnehmen!
Die Anzahl der Mannschaften ist auf 12 begrenzt. Wir bitten alle 
Interessierten, sich bis spätestens Dienstag, 12. November 2024 
bei Markus Meyer (Hauptstraße 50) oder per E-Mail an sg.gelchs-
heim@gmx.de anzumelden.
Markus Meyer
Schriftführer

SV Gelchsheim
U7 Bambini Fußball-Mannschaft SV Gelchsheim/TSV Aub
Du hast Lust auf Bewegung und suchst eine sportliche Heraus-
forderung? Du spielst gerne Fußball? Du bist zwischen 4 und 
7 Jahre alt? Du kommst aus Gelchsheim oder Aub oder deren 
Ortsteilen? Dann schau doch einfach mal beim Bambini-Fußball-
training des SV Gelchsheim/TSV Aub vorbei. Wir trainieren einmal 
wöchentlich immer am Dienstag von 16.30 – 17.30 Uhr auf dem 
Fußballplatz in Gelchsheim.
Beim Training, bei dem du spielerisch erste fußballerische Er-
fahrungen sammeln kannst, steht eindeutig der Spaß im Vorder-
grund! Haben wir dein Interesse (oder das deiner Eltern) ge-
weckt?!? Dann schau doch spontan einfach mal vorbei.
Für weitere Rückfragen und Informationen steht der Trainer Jo-
hannes Gunkelmann (Tel. 0151/17404861) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf dich!

(SG) SV Gelchsheim (SG mit Aub, Spiele in Gelchsheim)
Kreisliga Würzburg 1
So., 3.11., 14.00 Uhr, Dettelbach und Ortsteile - (SG) SVG
Sa., 9.11., 14.00 Uhr, (SG) SVG - FC Eibelstadt
So., 17.11., 14.00 Uhr, ETSV Würzburg - (SG) SVG
Sa., 23.11., 14.00 Uhr, (SG) SVG - SPVGG Giebelstadt
So., 1.12., 14.00 Uhr, FG Marktbreit-Martinsheim - (SG) SVG
(SG) TSV Aub (SG mit Aub, Spiele in Aub)
A-Klasse Würzburg 2
So., 3.11., 14.00 Uhr, SV Kleinochsenfurt - (SG) TSV Aub
So., 10.11., 14.00 Uhr, (SG) TSV Aub - SPVGG Giebelstadt II
So., 17.11., 15.00 Uhr, TSV Sulzfeld II - (SG) TSV Aub

Besucht uns auf Social Media! Spieltermine, Spielberichte und 
Aktuelles aus dem Verein:

Facebook		   Instagram	      Whatsapp
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  Vereine Sonderhofen

Musikverein Sonderhofen
Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier fi ndet am Samstag, 30. November 2024 
im Feuerwehrhaus in Sonderhofen statt. Wir starten um 18.00 Uhr 
mit Glühwein und Kinderpunsch auf dem Spielplatz. Der offizielle 
Teil beginnt um 19.00 Uhr mit einem gemeinsamen Essen.
Hierzu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.

Adventskonzert
Unser Adventskonzert fi ndet am Samstag, 21. Dezember 2024 
in der Kirche in Sonderhofen statt. Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf viele Gäste.
S. Neckermann, Schriftführerin

Freiwillige Feuerwehr Sächsenheim

Verein Saubere Landschaft und Umwelt
um Sonderhofen
Einladung zum Vogelfutterhausbau
Durch ungünstige Wetterverhältnisse für die Zugvögel sind heuer 
Zigtausende Vögel in Not geraten und sind durch Kälte und Fut-
termangel zu Tode gekommen. Um den hier überwinternden Vö-
geln Nahrung anzubieten, bietet der Verein Saubere Landschaft 
und Umwelt euch an, aus vorgefertigten Holzbausätzen Futter-
häuser zu bauen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt.
Eingeladen sind alle Jugendliche ab 6 Jahre mit Mutter oder Vater, 
Oma oder Opa, euer Geschick zu zeigen.
Termin: Freitag der 22.11.2024
Ort: Bauhof der Gemeinde Sonderhofen in der Bolzhäuser Straße. 

Anmeldung bis 9.11.2024 bei
Irene Jörg, Tel. 0162/918940
Carolin Müller 0176/63831238
Um einen kleinen Unkostenbeitrag wird gebeten.
gez. Schriftführer: Karlheinz Lobensteiner

Reservistenkameradschaft/Soldaten-Kame-
radschaftsverein Sonderhofen
Volkstrauertag am 17.11.2024
„Als letzte und unumkehrbare Folge von Hass, Hetze und Gewalt 
mahnt das Kriegsgrab zum Frieden und zur Einhaltung und 
Durchsetzung der Menschenrechte.“
Gedenkfeier in Sonderhofen nach dem Gottesdienst (ca. 
10.30 Uhr) am Ehrenmal und in Sächsenheim um ca. 11.15 Uhr 
am Friedhof.

Sportverein Sonderhofen 1946
Spieltermine 1. Mannschaft (Kreisliga Wü 1)
So., 3.11.2024, 14.00 Uhr, Oberpleichfeld/Dipbach - SVS
(Spielort: Dipbach)
So., 10.11.2024, 14.00 Uhr, SVS - Kleinrinderfeld
So., 17.11.2024, 14.00 Uhr, Dettelbach u. Ortsteile - SVS
So., 24.11.2024, 14.00 Uhr, SVS - Eibelstadt
Danach beginnt die Winterpause. Weiter geht‘s am 9.3.2025!
Spieltermine 2. Mannschaft (B-Klasse Wü 2)
So., 3.11.2024, 14.00 Uhr, (SG) SVS II - Großlangheim II
So., 17.11.2024, 14.00 Uhr, (SG) SVS II - Bütthard/Wittighausen II
Danach beginnt die Winterpause. Weiter geht‘s am 23.3.2025!
Infos und Spieltermine Jugendfußball
Neben der ersten und der zweiten Mannschaft gibt es beim SV 
Sonderhofen in der Jugend alle Altersklassen von der U19 bis zu 
den Bambini. Dabei geht der SVS in jeder Altersklasse eine Spiel-
gemeinschaft mit dem FC Hopferstadt, dem DJK-SV Riedenheim 
und dem SV Gelchsheim ein.

U19 A-Jugend (U19-Junioren-Gruppe KT/OCH/WÜ)
spielt als: (SG) DJK-SV Riedenheim, Heimspiele in Riedenheim
Trainer für den SVS: Bernhard Betz
Spieltermine:
Sa., 2.11.2024, 14.00 Uhr, SVS U19 - Veitshöchheim U19
Fr., 8.11.2024, 17.00 Uhr, Erlabrunn U19 - SVS U19

U17 B-Jugend (U17-Junioren-Kreisliga 1)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, Heimspiele in Sonderhofen
Trainer für den SVS: Stefan Rummel
Spieltermine:
Sa., 2.11.2024, 16.00 Uhr, Buchbrunn-Mainstockheim U17 - SVS 
U17 (Spielort: Mainstockheim)
Sa., 9.11.2024, 16.00 Uhr, SVS U17 - Giebelstadt U17

U13 D-Jugend (U13-Junioren Kreisklasse 1)
spielt als: (SG) SV Sonderhofen, Heimspiele in Sonderhofen
Trainer für den SVS: Matthias Müller
Spieltermine:
Sa., 9.11.2024, 11.00 Uhr, SVS U13 I - Heidingsfeld U13

U11 E-Jugend (U11-Junioren-Gruppe WÜ/KT/OCH)
spielt als: (SG) SV 1920 Gelchsheim, Heimspiele in Gelchsheim
Trainer für den SVS: Jochen Müller
Spieltermine:
Fr., 1.11.2024, 16.30 Uhr, Markt Einersheim U11 - SVS U11 (3)
Sa., 2.11.2024, 10.00 Uhr, Marktbreit/Martinsheim U11 (2) - SVS 
U11 (2) (Spielort: Martinsheim)
Sa., 2.11.2024, 11.30 Uhr, Marktbreit/Martinsheim U11 - SVS U11 
(Spielort: Martinsheim)
Fr., 8.11.2024, 17.00 Uhr, Hoheim U11 - SVS U11 (3)
Bambini-Fußball
Du bist ein Kind ab 4 Jahren und hast Lust auf Bewegung und 
erste fußballerische Erfahrungen zu sammeln? Meldet euch ger-
ne bei unserem Gesamtjugendleiter Moritz Landwehr. Gerne per-
sönlich oder auch per Mail an jugendfussball@sv-sonderhofen.de.
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Termine zum Vormerken:
Weihnachtsfeier: 7.12.2024
Bunter Abend: 15.2.2025

Besucht den SVS auf Social 
Media! Ihr fi ndet uns auf Insta-
gram und in Facebook. Ein-
fach QR-Code scannen und 
Follower werden und nichts 
mehr verpassen! Ob Spielbe-
richte, Ergebnisse und Aktuel-
les aus dem Verein.

AUS UNSERER NACHBARSCHAFT

Herzliche Einladung zur 
13. Creglinger Leistungsschau
Vom 31. Oktober bis zum 3. November ist es wieder so weit: Der 
Gewerbe- und Handelsverein Creglingen lädt ein zur Leistungs-
schau, auf der knapp 50 Creglinger und einige weitere lokale Be-
triebe ihre Leistungen, Zuverlässigkeit und Qualität unter Beweis 
stellen. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Eintritt an 
allen vier Ausstellungstagen frei. Die Leistungsschau öffnet am 
Donnerstag von 12.00 – 19.00 Uhr, am Feiertag und Samstag von 
11.00 – 19.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 – 18.00 Uhr. Die 
Creglinger Wirtschaftsmesse fi ndet in den beiden großen Sport-
hallen und im Außenbereich des Schulzentrums in der Kieselallee 
statt. Parkplätze sind in der Kieselallee, der Industriestraße sowie 
im angrenzenden Bereich ausreichend vorhanden.
Herzlich Willkommen
Der Creglinger Gewerbe- und Handelsverein freut sich, vom 31. Ok-
tober bis zum 3. November 2024 wieder zahlreiche Besucher auf 
der Leistungsschau begrüßen zu dürfen.
Aktuelle Informationen, Ausstellerliste und Programm unter www.
leistungsschau-creglingen.de.

Grundschule Gaukönigshofen
Mittelschule Gaukönigshofen, Schulstr. 1, 97253 Gaukönigshofen, 
Tel. 09337/4499880; verwaltung@mittelschule-gaukoenigshofen.de
Die Mittelschule Gaukönigshofen bietet eine Anstellung als Dritt-
kraft an im Umfang von 8 Wochenstunden, die auf 2 oder 3 Vor-
mittage verteilt werden können.
Der Einsatz ist größtenteils in der Deutschdifferenzierung für Mi-
grantenkinder, die schon länger als 1 Jahr eine deutsche Schule 
besuchen und verständlich deutsch sprechen. Konzepte und Ab-
sprachen mit einer auf diesem Gebiet erfahrenen Lehrerin sind 
gegeben.
Joachim Zürn, Schulleiter

SONSTIGE  
BEHÖRDENINFORMATIONEN

Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnach-
folge
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e. V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei 
dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 

Wege von Problemlösungen entwickelt (z. B. Planungs- und Fi-
nanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, 
Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientie-
rungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen: www.aktiv-
senioren.de.
Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 13. November 2024 von 
9.00 – 12.00 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt 
Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931/8003-5112.

Bundesagentur für Arbeit Würzburg
Präsenzveranstaltung im November 2024 im Berufsinformations-
zentrum (BIZ) 
Workshop für Abiturienten/innen zur Studien- und Berufswahl  
(Anmeldung unter wuerzburg.biz@arbeitsagentur.de)
Frau Dreier; Frau Schultheiß, Studien- und Berufsberaterinnen
20. November, 10.30 – 13.00 Uhr

Online-Veranstaltungen im November 2024
Schwierige Gespräche führen – berufl ich und privat 
Frau Schmitt, Business-Coaching
6. November, 15.30 - 17.00 Uhr 

Erste Schritte mit ChatGPT & Co. 
Für den Einsatz in Beruf und Alltag
Herr Auer, Karriereberater und Coach
11. November, 15.30 – 17.30 Uhr 

Erfolgreiche Bewerbungsschreiben und Tipps für das Vor-
stellungsgespräch
Frau Brückner, Beauftragte für Chancengleichheit
12. November, 15.30 – 17.00 Uhr  

Fit für Jobcenter Digital – Nutzung des Onlineangebots des 
Jobcenters
Integrationsfachkräfte, Jobcenter Stadt Würzburg 
14. November, 9.00 – 10.00 Uhr

Emotionale Intelligenz – Eine Kernkompetenz des berufl ichen 
Erfolgs 
Frau Schmitt, Business-Coaching
26. November, 15.30 – 17.00 Uhr

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen sowie die Einwahl-
links (Skype for business) unter: http://www.arbeitsagentur.de/
veranstaltungen oder www.angeklickt-durchgeblickt.de.

Ihre Vision für die „Region Würzburg“ 2035 - 
Gestalten Sie aktiv mit!
Was wünschen Sie sich für die Zukunft unserer Region?
Wie können wir gemeinsam die Lebensqualität in der Region 
Würzburg erhalten oder sogar steigern, damit Sie sich hier noch 
wohler fühlen? Welche Themen beschäftigen Sie, wenn Sie an 
die Zukunft denken?
Ob bezahlbarer Wohnraum, Bildung, medizinische Versorgung, 
genügend Kindergarten- und Schulplätze, kulturelle Angebote 
oder alternative Mobilitätskonzepte – teilen Sie uns mit, was Ihnen 
wichtig ist!

Bringen Sie Ihre Ideen ein
Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrer Umgebung? 
Was könnten die verantwortlichen Verwaltungen in der Region 
Würzburg tun, um Ihre Lebensqualität zu optimieren? Ihre Mei-
nung zählt!
Nutzen Sie die Bürgerforen, um Ihre Wünsche und Anregun-
gen mitzuteilen:
 • Dienstag, 26. November 2024, 18.00 Uhr: Helmstadt, Hans-

Böhm-Halle, Steinerner Weg
 • Donnerstag, 28. November 2024, 18.30 Uhr: Würzburg, Um-

weltstation, Nigglweg 5
 • Dienstag, 3. Dezember 2024, 18.00 Uhr: Giebelstadt, Kar-

toffelkeller, Marktplatz 4
 • Mittwoch, 4. Dezember 2024, 18.00 Uhr: Rimpar, Knaben-

schule, Hofstraße 3
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Sollten Sie an den Terminen verhindert sein, können Sie sich auch 
online unter www.wuerzburg-mitmachen.de/zukunftsregion 
bis zum 31. Dezember 2024 beteiligen.
Lassen Sie uns die Region Würzburg gemeinsam gestalten!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Ideen!
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter: kreisentwicklung@
lra-wue.bayern.de

SONSTIGES

Sammlung unterstützt die Arbeit  
der Kriegsgräberfürsorge
Angehörige der Bundeswehr, Mitglieder von Soldaten- und Re-
servistenkameradschaften, Schüler und Schülerinnen sowie 
weitere ehrenamtliche Helfer engagieren sich in den kommenden 
Wochen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und 
bitten an der Haustüre oder zu Allerheiligen am Friedhof um Spen-
den. „Die deutschen Soldatenfriedhöfe der beiden Weltkriege 
führen uns eindrücklich die Folgen von Krieg und Gewaltherr-
schaft vor Augen und sind stumme Mahnmale für Frieden und 
Völkerverständigung“, sagt Oliver Bauer, Geschäftsführer des 
Volksbundes in Unterfranken. Pflege und Erhalt dieser Ruhe-
stätten, aber auch die fortdauernde Suche nach Opfern des Zwei-
ten Weltkrieges werden mit den gesammelten Spenden unter-
stützt. Diese Aufgabe verbindet der Volksbund mit einer intensiven 
Bildungs- und Aufklärungsarbeit. „Kriegsgräberstätten sind Ruhe-
stätten der Gefallenen und Lernorte zugleich. Die Sammlung vom 
11. Oktober bis 3. November leistet hierfür einen unverzichtbaren 
Beitrag, denn die Aktivitäten des Volksbundes werden größtenteils 

durch Spenden und freiwillige Beiträge getragen“, so der Ge-
schäftsführer weiter.
Falls vor Ort keine Sammlung stattfindet oder die Sammler nie-
manden angetroffen haben, kann auch direkt auf das Konto des 
Bezirksverbandes bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg, 
DE 48 7905 0000 0042 0176 40, gespendet werden. Im Verwen-
dungszweck bitte Namen und Wohnort des Spenders vermerken. 
Spender, die eine Bescheinigung benötigen, erhalten diese auf 
Wunsch direkt vom Bezirksverband, der unter 0931/52122 tele-
fonisch oder unter bv-unterfranken@volksbund.de per Mail zu 
erreichen ist.

Wohnungen und Häuser zur Miete gesucht
Fachdienst Wohnraumvermittlung im Caritasverband für die 
Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. sucht freie Wohnun-
gen
Der Caritasverband sucht für seine Wohnraumvermittlung „Fit for 
move“ im Landkreis Würzburg laufend freie Mietwohnungen. Die 
Vermittlungsstelle unterstützt am Wohnungsmarkt benachteiligte 
Personen bei der Wohnungssuche. Die Mitarbeiter*innen stehen 
den Vermieter*innen und den Mieter*innen bei Fragen im Vorfeld, 
beim Einzug und danach zur Verfügung.
Helfen Sie bitte mit und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Kontakt:
Wohnraumvermittlung „Fit for move“, Reuterhaus
Mergentheimer Straße 184, 97084 Würzburg
Heike Bracker
Tel. 0931/38659-213, Mobil 0172/3737520
h.bracker@caritas-wuerzburg.org
Irina Perez Lascano
Tel. 0931/38659-212, Mobil 0172/3819755
i.perez-lazcano@caritas-wuerzburg.org

Weihnachtsmarkt in Gaukönigshofen
Am 29.11.2024 ab 16 Uhr feiert die Mittelschule Gaukönigshofen 
mit ihrem Elternbeirat auf dem Schulgelände die Adventszeit mit 
einem stilvollen Weihnachtsmarkt, weihnachtliches Essen und 
Trinken mitinbegriffen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

50 Jahre Kindertagespflege in Deutschland 
– Interessierte können sich zur Kindertages-
pflegeperson ausbilden lassen
Anmeldeschluss am 31. Oktober 2024/Kursstart im Dezember 
2024
Die Kindertagespflege feiert deutschlandweit das 50-jährige Be-
stehen. Seit fünf Jahrzehnten bietet dieses Betreuungsmodell eine 
wertvolle Ergänzung zur klassischen Kinderbetreuung, die auf die 
individuellen Bedürfnisse von Kindern und Eltern eingeht. Die 
Nachfrage nach Kindertagespflegeplätzen ist groß, da Familien 
die persönliche und flexible Betreuung zu schätzen wissen.
Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bieten der Landkreis Würz-
burg und die Stadt Würzburg in Kooperation eine umfassende 
Ausbildung zur Kindertagespflegeperson an. Das Amt für Jugend 
und Familie des Landkreises Würzburg, Fachbereich Jugend- und 
Familienarbeit, organisiert und führt diese tätigkeitsvorbereitende 
Qualifizierung durch. Hierbei haben Interessierte die Möglichkeit, 
sich sowohl fachlich als auch persönlich optimal auf diese verant-
wortungsvolle Erziehungsarbeit vorzubereiten.
Der nächste Kurs beginnt im Dezember 2024 und läuft bis Juli 
2025. Die Kurszeiten sind arbeitnehmerfreundlich gestaltet, so-
dass auch Berufstätige an der Grundqualifizierung teilnehmen 
können. 
Die selbstständige Tätigkeit der Kindertagespflegepersonen bietet 
viele Vorteile, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in einem familiären Umfeld. Der Kurs vermittelt neben pä-
dagogischen Inhalten auch das notwendige Wissen zur Gründung 



und Führung einer Kindertagespflegestelle, einschließlich der 
Auseinandersetzung mit der selbstständigen Tätigkeit. 
Besonders hervorzuheben ist, dass das Landratsamt nun auch 
als Bildungsträger vom Bundesverband für Kindertagespflege 
anerkannt ist. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach 
erfolgreichem Abschluss der vorbereitenden Grundqualifizierung 
ein bundesweit anerkanntes Zertifikat.
Die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung umfasst insge-
samt 160 Unterrichtseinheiten (UE) und zwei Pflichtpraktika von 
jeweils 40 Stunden. Die Pflichtpraktika sind in einer institutionellen 
Betreuungseinrichtung sowie bei einer bereits tätigen Kinderta-
gespflegeperson zu absolvieren. Zusätzlich müssen 100 UE in 
Selbstlerneinheiten durchgeführt werden. Nach einer erfolgreich 
absolvierten Lernergebnisfeststellung erhalten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Zertifikat. Dieses ermöglicht die Beantra-
gung einer Pflegeerlaubnis bei den Fachberatungen von Stadt 
und Landkreis Würzburg, womit die Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson aufgenommen werden kann. 
Insgesamt umfasst die Grundqualifizierung 300 UE. Circa sechs 
bis zwölf Monate nach Aufnahme der Tätigkeit besteht die Mög-
lichkeit, an der „tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung“ von 
140 UE teilzunehmen.
Interessierte können sich bis zum 31. Oktober 2024 anmelden. Für 
Fragen zur Ausbildung steht Magdalena Gläser vom Landratsamt 
Würzburg zur Verfügung. Diese ist wie folgt zu erreichen: 
m.glaeser@lra-wue.bayern.de oder Tel.: 0931/8003 5844.
Ferner erreichen Sie die Kolleginnen aus den Fachberatungen 
wie folgt:
Barbara Hofmann-Grande vom Landratsamt Würzburg (b.hof-
mann-grande@lra-wue.bayern.de; Tel.: 0931/8003 5833)
Claudia Ebert, Sara Pilz-Altin, Ilona Roth von der Stadt Würzburg 
(kindertagespflege@stadt.wuerzburg.de; Tel.: 0931/373750, 
-372538, -373538)
Weitere Informationen zu den Kursterminen und Kurszeiten sind 
auf der Webseite des Landkreises Würzburg zu finden: 
www.landkreis-wuerzburg.de/Kindertagespflegepersonen

Wir können 
so viel 
schaffen, 
wenn wir 
zusammen-
stehen.

Ihre 
Spende

hilft!
www.drk.de

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07      
BIC: BFSWDE33XXX



Wir trauern um unseren Seniorchef

Herrn
August Schedel

Wir haben mit ihm gearbeitet, gefeiert und gestritten. 

Die Belegschaft der Bäckerei Schedel in Aub:
Gerlinde, Sabine, Maria, Annette, Herbert, 

Andreas und Margit.

Nachruf

Unser langjähriger Stammti schwirt und ältestes Mitglied 
der Stammti schler, August Schedel, ging von Bord.

Wir wünschen Dir eine gute letzte Reise und werden Dich 
mit Deinem Lieblingslied „Droben im Oberland“ in guter 
Erinnerung behalten.

Gute Reise!
Die Stammti schler

Wir haben Abschied genommen
von unserer Mutt er, Oma und Uroma

Anneliese Mägerlein
+ 15.09.2024

Wir sind sehr dankbar für die mitf ühlenden 
Worte, Briefe und alle herzlichen Zeichen der 

Anteilnahme, die wir erfahren durft en.

Mit sti llem Gruß
Familien Schrank, Mägerlein und Ding.



 

 

 

 

 

HHeerrzzlliicchheenn DDaannkk
allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten. Ein 

herzliches Vergelt´s Gott sagen wir: 

• Pastoralreferent Burkard Fleckenstein für das einfühlsame Gebet

• Gemeindereferentin Sabine Ernst und Kaplan Manohar Putti für die würdevolle Trauerfeier

• dem Personal des Seniorenzentrums Aub für die Geduld, Pflege und Fürsorge

• dem Beerdigungsinstitut Menth für den Beistand und die Organisation

• dem AKUV Aub für die ehrenden Worte am Grab sowie

• der Historischen Trachten- und Stadtkapelle für die musikalische Umrahmung

Aub im Oktober 2024

Elvira, Rolf, Helga und Burkhard Mitzler mit Familien
Kilian Mitzler

*08.07.1934 
† 21.09.2024

Herzlichen Dank
allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott  sagen wir: 
• Pastoralreferent Burkard Fleckenstein für das einfühlsame Gebet

•  Gemeindereferenti n Sabine Ernst und Kaplan Manohar Putti   für die würdevolle 
 Trauerfeier

•  dem Personal des Seniorenzentrums Aub für die Geduld, Pfl ege und Fürsorge

•  dem Beerdigungsinsti tut Menth für den Beistand und die Organisati on

•  dem AKUV Aub für die ehrenden Worte am Grab sowie

•  der Historischen Trachten- und Stadtkapelle für die musikalische Umrahmung

Aub, im Oktober 2024

Elvira, Rolf, Helga und Burkhard Mitzler mit Familien









Ein herzliches

Dankeschön
allen, die uns anlässlich

unserer

Eisernen Hochzeit
mit Glückwünschen, netten Worten 
und Geschenken eine große Freude 

bereitet haben.

Unser besonderer Dank gilt unseren
Kindern und Enkeln mit Familie, sowie auch 
Herrn 1. Bürgermeister Roman Menth und 

seinem Stellvertreter Klaus Saliger.

Vielen Dank

Aub, Oktober 2024

Marianne und Karl Schreiber

GASTHAUS „ZUM LAMM“GASTHAUS „ZUM LAMM“GASTHAUS „ZUM LAMM“
BALDERSHEIMBALDERSHEIMBALDERSHEIM

TELEFON 09335/547TELEFON 09335/547TELEFON 09335/547

vom 
9. bis 11. November 20249. bis 11. November 20249. bis 11. November 2024

Samstag  ab 18.00 Uhr  ab 18.00 Uhr  ab 18.00 Uhr
Sonntag  ab 11.00 Uhr  ab 11.00 Uhr  ab 11.00 Uhr
Montag  ab 11.30 Uhr  ab 11.30 Uhr  ab 11.30 Uhr

Wie bieten eine reichhaltige Wie bieten eine reichhaltige Wie bieten eine reichhaltige 
Speisekarte.Speisekarte.Speisekarte.

Um Tischreservierung wird Um Tischreservierung wird Um Tischreservierung wird 
gebeten.

Auf Ihren Besuch freut sich Auf Ihren Besuch freut sich Auf Ihren Besuch freut sich 
Familie Stegmaier und Team.Familie Stegmaier und Team.Familie Stegmaier und Team.

Kirchweih 
2024
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